
 

Auf einen Blick  

Jugendschutz-Änderungsgesetz 

Ausgangslage 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat am 10.02.2020 einen Referentenentwurf für ein 

zweites Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes veröffentlicht. Ziel der vorgeschlagenen Änderungen ist, die 

Regelungen des Jugendschutzgesetzes an die Konvergenz der Medienordnung anzupassen und damit zeitgemäße 

Rahmenbedingungen für den Jugendschutz in Deutschland zu schaffen. Dieses Ziel unterstützt Bitkom ausdrücklich. 

Bitkom-Bewertung 

Es ist kompliziert: Der Entwurf verpasst die Chance, praxisnahe und zukunftsfeste Lösungen hin zu einer 

vereinfachten Medienkonvergenz zu entwickeln. Unser Ziel ist der altersgerechte Zugang von Kindern und 

Jugendlichen zu digitalen Diensten. Dazu braucht es eine kohärente Ordnung, in der Bundes- und Landesrecht 

ineinander greifen, sich ergänzen und die Rechtsunsicherheiten sowie widersprüchliche Regelungen beseitigt.  

Das Wichtigste 

 Mehrfachregulierung und -aufsicht vermeiden 

Die generelle, nicht näher bestimmte Ausweitung der Anwendungsbereichs auf alle Telemedien birgt die Gefahr 

einer unklaren Mehrfachregulierung von Telemediendiensteanbietern durch Jugendschutzgesetz, 

Jugendmedienschutzstaatsvertrag, Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Telemediengesetz. Dies gilt auch für die 

Aufsicht über die Umsetzung der entsprechenden Vorgaben durch Bundesamt für Justiz, Landemesdienanstalten 

und die neue geplante Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. 

 Anwendungsbereich klarer fassen 

Die neuen Regelungen stützen sich bereits beim jeweiligen Anwendungsbereich auf unklare Definitionen und 

Rechtsbegriffe – hier ist mehr Rechtssicherheit notwendig. Es ist mit Blick auf das Herkunftslandsprinzip nach E-

Commerce und AVMD-Richtlinie fraglich, ob Anbieter mit Sitz in anderen EU-Mitgliedsstaaten von den Vorschriften 

erfasst sind. 

 Förderung statt Aufhebung der Mechanismen der Selbstregulierung 

Bisher konnten Anbieter nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag Altersstufenbewertungen 

eigenverantwortlich vornehmen – Falschbewertungen konnten selbstverständlich sanktioniert werden. Uns sind 

keine Probleme aus der Praxis bekannt, die dazu veranlassen würden, dieses System in Frage zu stellen – hier wird 

es nun faktisch aufgehoben. Dies kritisieren wir stark.  

Bitkom-Zahl 

60 Prozent 

der Kinder und Jugendlichen bekommen von ihren Eltern erklärt, was im Internet erlaubt ist und was nicht (lt. einer 

Studie von Bitkom Research). 

https://www.bitkom-research.de/de/pressemitteilung/mit-10-jahren-haben-die-meisten-kinder-ein-eigenes-smartphone
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Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat am 10.02.2020 

einen Referentenentwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgeset-

zes veröffentlicht (JuschG-ÄndG-E). Bitkom unterstützt ausdrücklich das Ziel der Bun-

desregierung, Kinder und Jugendliche vor schädlichen Online-Inhalten zu schützen, 

sowie ihnen einen altersgerechten Zugang zu digitalen Diensten zu ermöglichen. 

Grundsätzlich ist es daher sehr zu befürworten, dass sich das Familienministerium zum 

Ziel gesetzt hat, die Regelungen des Jugendschutzgesetzes an die Konvergenz der Me-

dienordnung anzupassen und damit zeitgemäße Rahmenbedingungen für den Jugend-

schutz in Deutschland zu schaffen. Um der Medienkonvergenz Rechnung zu tragen, ist 

aus Sicht des Bitkom in erster Linie eine kohärente Ordnung zu schaffen, in der Bundes- 

und Landesrecht ineinander greifen, sich ergänzen und die Rechtsunsicherheiten sowie 

widersprüchliche Regelungen beseitigt. Dies scheint aus unserer Sicht mit dem aktuell 

vorgelegten Entwurf allerdings leider nicht erreicht werden zu können, da dieser die 

Chance verpasst, praxisnahe und zukunftsfeste Lösungen zu entwickeln. Anstatt die 

bereits heute schon komplexen Strukturen des Jugend(medien)schutzes zu simplifizie-

ren, führt der Entwurf weiterhin nicht zu einer vereinfachten Medienkonvergenz. Die 

neuen Regelungen stützen sich auf unklare Definitionen und Rechtsbegriffe und führen 

zu sich überschneidenden wenn nicht sogar widersprechenden Pflichten und Aufsichts-

strukturen mit anderen Gesetzen, wie dem Telemediengesetz (TMG), Netzwerkdurch-

setzungsgesetz (NetzDG), oder dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV). Bitkom 

bedankt sich für die Möglichkeit der Kommentierung des Entwurfs und nimmt zu den 

Regelungen im Einzelnen wie folgt Stellung. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen nimmt Bitkom wie folgt Stellung: 

Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 

(BGBl. I S. 2730), das zuletzt durch Artikel 

11 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. 

I S. 420) geändert worden ist 

Referentenentwurf BMFSFJ, Stand 

10.02.2020 

Bitkom Kommentare 

Abschnitt 1 

Allgemeines 

Abschnitt 1 

Allgemeines 

 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
1. sind Kinder Personen, die noch 

nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 

14, aber noch nicht 18 Jahre alt 
sind, 

3. ist personensorgeberechtigte 
Person, wem allein oder gemein-
sam mit einer anderen Person 
nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs die Per-
sonensorge zusteht, 

4. ist erziehungsbeauftragte Per-
son, jede Person über 18 Jahren, 
soweit sie auf Dauer oder zeit-
weise aufgrund einer Vereinba-
rung mit der personensorgebe-
rechtigten Person Erziehungs-
aufgaben wahrnimmt oder so-
weit sie ein Kind oder eine ju-
gendliche Person im Rahmen der 
Ausbildung oder der Jugendhilfe 
betreut. 

 

 

 

 

(2) Trägermedien im Sinne dieses Geset-

zes sind Medien mit Texten, Bildern oder 

Tönen auf gegenständlichen Trägern, die 

zur Weitergabe geeignet, zur unmittelba-

ren Wahrnehmung bestimmt oder in 

einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut 

sind. Dem gegenständlichen Verbreiten, 

Überlassen, Anbieten oder Zugänglichma-

chen von Trägermedien steht das elektro-

§ 1 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
1. sind Kinder Personen, die noch 

nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 

14, aber noch nicht 18 Jahre alt 
sind, 

3. ist personensorgeberechtigte 
Person, wem allein oder gemein-
sam mit einer anderen Person 
nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs die Per-
sonensorge zusteht, 

4. ist erziehungsbeauftragte Per-
son, jede Person über 18 Jahren, 
soweit sie auf Dauer oder zeit-
weise aufgrund einer Vereinba-
rung mit der personensorgebe-
rechtigten Person Erziehungs-
aufgaben wahrnimmt oder so-
weit sie ein Kind oder eine ju-
gendliche Person im Rahmen der 
Ausbildung oder der Jugendhilfe 
betreut. 

 

(1a) Medien im Sinne dieses Gesetzes sind 

Trägermedien und Telemedien. 

 

(2) Trägermedien im Sinne dieses Geset-

zes sind Medien mit Texten, Bildern oder 

Tönen auf gegenständlichen Trägern, die 

zur Weitergabe geeignet, zur unmittelba-

ren Wahrnehmung bestimmt oder in 

einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut 

sind. Dem gegenständlichen Verbreiten, 

Überlassen, Anbieten oder Zugänglichma-

chen von Trägermedien steht das elektro-

Die generelle, nicht näher bestimmte 

Ausweitung der Anwendungsbereichs auf 

alle Telemedien birgt die Gefahr einer 

unklaren Mehrfachregulierung von Tele-

mediendiensteanbietern, wie z.B. audiovi-

suelle Mediendiensten oder Video Sharing 

Diensten (VSD), durch JuschG-E, JMStV, 

NetzDG und TMG. Dies gilt auch für die 

Aufsicht über die Umsetzung der entspre-

chenden Vorgaben durch Bundesamt für 

Justiz, Landemesdienanstalten und die 

neue geplante Bundeszentrale für Kinder- 

und Jugendmedienschutz. Damit verbun-

den wäre eine Rechtsunsicherheit für die 

Anbieter, insbesondere weil keine nach-

vollziehbare Abgrenzung vor allem zwi-

schen JuschG-E und JMStV vorgenommen 

wird.  

Die Einführung der neuen Begriffsbe-

stimmung „Medien“ führt zu einem Zir-

kelschluss im Rahmen der Begriffsbe-

stimmungen „Trägermedien“ und „Tele-

medien“, welche beide wiederum als 

„Medien mit…“ definiert werden. Durch 

den neuen Medienbegriff wird formal 

zwar eine Vereinheitlichung von Träger- 

und Telemedien geschaffen, dieser führt 

jedoch zu fast keiner materiell-rechtlichen 

Konsolidierung zu einheitlichen Bestim-

mungen und Rechtsfolgen: Teilweise 

bleiben die Rechtsfolgen weiterhin ge-
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nische Verbreiten, Überlassen, Anbieten 

oder Zugänglichmachen gleich, soweit es 

sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 

des Rundfunkstaatsvertrages handelt. 

 

(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes 

sind Medien, die nach dem Telemedienge-

setz übermittelt oder zugänglich gemacht 

werden. Als Übermitteln oder Zugäng-

lichmachen im Sinne von Satz 1 gilt das 

Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 

 

(4) Versandhandel im Sinne dieses Geset-

zes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im 

Wege der Bestellung und Übersendung 

einer Ware durch Postversand oder elekt-

ronischen Versand ohne persönlichen 

Kontakt zwischen Lieferant und Besteller 

oder ohne dass durch technische oder 

sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, 

dass kein Versand an Kinder und Jugendli-

che erfolgt, vollzogen wird. 

 

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses 

Gesetzes gelten nicht für verheiratete 

Jugendliche. 

nische Verbreiten, Überlassen, Anbieten 

oder Zugänglichmachen gleich, soweit es 

sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 

des Rundfunkstaatsvertrages handelt. 

 

(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes 

sind Medien, die nach dem Telemedienge-

setz übermittelt oder zugänglich gemacht 

werden. Als Übermitteln oder Zugäng-

lichmachen im Sinne von Satz 1 gilt das 

Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 

 

(4) Versandhandel im Sinne dieses Geset-

zes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im 

Wege der Bestellung und Übersendung 

einer Ware durch Postversand oder elekt-

ronischen Versand ohne persönlichen 

Kontakt zwischen Lieferant und Besteller 

oder ohne dass durch technische oder 

sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, 

dass kein Versand an Kinder und Jugendli-

che erfolgt, vollzogen wird. 

 

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses 

Gesetzes gelten nicht für verheiratete 

Jugendliche. 

 

(6) Diensteanbieter im Sinne dieses Geset-

zes sind Diensteanbieter nach dem Tele-

mediengesetz. 

trennt und teilweise werden für bestimm-

te Kategorien von Telemedien neue Rege-

lungen gefasst.   

Der neue Medienbegriff umfasst zudem 

nach wie vor nicht alle Medien, da für 

Rundfunk weiterhin andere Regeln gelten. 

Viele Angebote umfassen aber sowohl 

Rundfunk als auch Telemedien – es ist 

unklar welches Regelwerk für diese Anbie-

ter gilt und welche Aufsichtsbehörde 

zuständig ist. Zudem erscheint angesichts 

des zunehmend fließenden Übergangs 

zwischen linearem Rundfunk und audiovi-

suellen Mediendiensten auf Abruf, sowohl 

beim Angebot etwa von Mediatheken als 

auch im Nutzungsverhalten der Zuschau-

er, eine derart scharfe regulatorische 

Trennung gerade an dieser Schnittstelle 

wenig sinnvoll. 

Mit der geplanten Änderung des Anwen-

dungsbereichs durch den neuen Medien-

begriff in der vorgeschlagenen Form gel-

ten also künftig noch unterschiedlichere 

Regeln für einige Angebote – dies entfernt 

die Regeln noch weiter von der angestreb-

ten Konvergenz. 

 § 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 

 

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die 

Begleitung durch eine erziehungsbeauf-

tragte Person ankommt, haben die in § 1 

Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre 

Berechtigung auf Verlangen darzulegen. 

Veranstalter und Gewerbetreibende ha-

ben in Zweifelsfällen die Berechtigung zu 

überprüfen. 

 § 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 

 

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die 

Begleitung durch eine erziehungsbeauf-

tragte Person ankommt, haben die in § 1 

Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre 

Berechtigung auf Verlangen darzulegen. 

Veranstalter und Gewerbetreibende ha-

ben in Zweifelsfällen die Berechtigung zu 

überprüfen. 
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(2) Personen, bei denen nach diesem Ge-

setz Altersgrenzen zu beachten sind, ha-

ben ihr Lebensalter auf Verlangen in ge-

eigneter Weise nachzuweisen. Veranstal-

ter und Gewerbetreibende haben in Zwei-

felsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 

 

(2) Personen, bei denen nach diesem Ge-

setz Altersgrenzen zu beachten sind, ha-

ben ihr Lebensalter auf Verlangen in ge-

eigneter Weise nachzuweisen. Veranstal-

ter und Gewerbetreibende haben in Zwei-

felsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften 

 

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende 

haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre 

Betriebseinrichtungen und Veranstaltun-

gen geltenden Vorschriften sowie bei 

öffentlichen Filmveranstaltungen die 

Alterseinstufung von Filmen oder die 

Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 

durch deutlich sichtbaren und gut lesba-

ren Aushang bekannt zu machen. 

 

(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstu-

fung von Filmen und von Film- und Spiel-

programmen dürfen Veranstalter und 

Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 

genannten Kennzeichnungen verwenden. 

Wer einen Film für öffentliche Filmveran-

staltungen weitergibt, ist verpflichtet, den 

Veranstalter bei der Weitergabe auf die 

Alterseinstufung oder die Anbieterkenn-

zeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. 

Für Filme, Film- und Spielprogramme, die 

nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landes-

behörde oder einer Organisation der frei-

willigen Selbstkontrolle im Rahmen des 

Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeich-

net sind, darf bei der Ankündigung oder 

Werbung weder auf jugendbeeinträchti-

gende Inhalte hingewiesen werden noch 

darf die Ankündigung oder Werbung in 

jugendbeeinträchtigender Weise erfolgen. 

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften 

 

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende 

haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre 

Betriebseinrichtungen und Veranstaltun-

gen geltenden Vorschriften sowie bei 

öffentlichen Filmveranstaltungen die 

Alterseinstufung von Filmen oder die 

Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 

durch deutlich sichtbaren und gut lesba-

ren Aushang bekannt zu machen. 

 

(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstu-

fung von Filmen und von Film- und Spiel-

programmen dürfen Veranstalter und 

Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 

genannten Kennzeichnungen verwenden. 

Wer einen Film für öffentliche Filmveran-

staltungen weitergibt, ist verpflichtet, den 

Veranstalter bei der Weitergabe auf die 

Alterseinstufung oder die Anbieterkenn-

zeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. 

Für Filme, Film- und Spielprogramme, die 

nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landes-

behörde oder einer Organisation der frei-

willigen Selbstkontrolle im Rahmen des 

Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeich-

net sind, darf bei der Ankündigung oder 

Werbung weder auf jugendbeeinträchti-

gende Inhalte hingewiesen werden noch 

darf die Ankündigung oder Werbung in 

jugendbeeinträchtigender Weise erfolgen. 

 

Abschnitt 2 Abschnitt 2  
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Jugendschutz in der Öffentlichkeit Jugendschutz in der Öffentlichkeit 

Abschnitt 3 

Jugendschutz im Bereich der Medien 

Unterabschnitt 1 

Trägermedien 

Abschnitt 3 

Jugendschutz im Bereich der Medien 

Unterabschnitt 1 

Trägermedien 

 

 § 10a Schutzziele des Kinder- und Ju-

gendmedienschutzes 

 

Zum Schutz im Bereich der Medien gehö-

ren 
1. der Schutz vor Medien, die ge-

eignet sind, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu 
beeinträchtigen (entwicklungs-
beeinträchtigende Medien), 

2. der Schutz vor Medien, die ge-
eignet sind, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu 
gefährden (jugendgefährdende 
Medien), 

3. der Schutz der persönlichen In-
tegrität von Kindern und Jugend-
lichen bei der Mediennutzung 
und 

4. die Förderung von Orientierung 
für Kinder, Jugendliche, perso-
nensorgeberechtigte Personen 
sowie pädagogische Fachkräfte 
bei der Mediennutzung und Me-
dienerziehung; die Vorschriften 
des Achten Buches Sozialgesetz-
buch bleiben unberührt. 

Die Erweiterung der Schutzziele durch den 

unbestimmten Rechtsbegriff der „ persön-

lichen Integrität “ führt zu einer Diskre-

panz mit den Vorgaben des JMStV und ist 

damit für die Konvergenz des Jugendme-

dienschutzes abträglich. Damit wird zu-

dem ein deutscher Sonderweg geschaffen, 

der bis zur Klärung des auslegungsbedürf-

tigen Begriffs vor allem für ausländische 

Anbieter kaum verständlich sein und zu 

Ungleichbehandlung von Angeboten 

führen wird.  

 § 10b Entwicklungsbeeinträchtigende 

Medien 

 

Zu den entwicklungsbeeinträchtigenden 

Medien nach § 10a Nummer 1 zählen 

insbesondere übermäßig ängstigende, 

Gewalt befürwortende oder das sozial-

ethische Wertebild beeinträchtigende 

Medien. Bei der Beurteilung der Entwick-

lungsbeeinträchtigung können auch au-

Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass 

der Entwurfsverfasser Interaktions- und 

Nutzungsrisiken im Jugendschutz berück-

sichtigen will. Es erscheint allerdings nicht 

sinnvoll, diese dynamischen Risiken im 

Rahmen der Alterseinstufungen von In-

halten zu berücksichtigen. Die Erweite-

rung des Begriffs der „entwicklungsbeein-

trächtigenden Medien“ auf „außerhalb 

der medieninhaltlichen Wirkung liegende 
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ßerhalb der medieninhaltlichen Wirkung 

liegende Umstände der jeweiligen Nut-

zung des Mediums berücksichtigt werden, 

wenn diese auf Dauer angelegter Be-

standteil des Mediums sind und eine 

abweichende Gesamtbeurteilung recht-

fertigen. Insbesondere sind nach konkre-

ter Gefahrenprognose als erheblich einzu-

stufende Risiken für die persönliche Integ-

rität von Kindern und Jugendlichen, die im 

Rahmen der Nutzung des Mediums auf-

treten können, angemessen zu berück-

sichtigen. 

Umstände“, ist auf Grund ihrer mangeln-

den Spezifizierung problematisch. Eine 

damit zusammenhängende Bewertung 

durch Anbieter ist mit sehr vielen Unklar-

heiten verbunden und sollte unbedingt 

klargestellt werden. Die neue Regelung 

könnte dazu führen, dass ein und derselbe 

Inhalt auf unterschiedlichen Plattformen 

und Verbreitungswegen unterschiedliche 

Bewertungen erfährt, was in Verwirrung 

und letztlich weniger statt mehr Orientie-

rung bei den Eltern und Kindern resultiert. 

Dies konterkariert das erklärte Ziel, die 

Aussagekraft von Alterskennzeichen zu 

erhöhen und wandelt eine bisher medien-

konvergente, da rein am Inhalt orientierte 

Regelung in eine mediendivergente Rege-

lung. 

§ 11 Filmveranstaltungen 

 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Film-

veranstaltungen darf Kindern und Jugend-

lichen nur gestattet werden, wenn die 

Filme von der obersten Landesbehörde 

oder einer Organisation der freiwilligen 

Selbstkontrolle im Rahmen des Verfah-

rens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor 

ihnen freigegeben worden sind oder wenn 

es sich um Informations-, Instruktions- 

und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter 

mit "Infoprogramm" oder "Lehrpro-

gramm" gekennzeichnet sind. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die 

Anwesenheit bei öffentlichen Filmveran-

staltungen mit Filmen, die für Kinder und 

Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben 

und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab 

sechs Jahren gestattet werden, wenn sie 

§ 11 Filmveranstaltungen 

 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Film-

veranstaltungen darf Kindern und Jugend-

lichen nur gestattet werden, wenn die 

Filme von der obersten Landesbehörde 

oder einer Organisation der freiwilligen 

Selbstkontrolle im Rahmen des Verfah-

rens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor 

ihnen freigegeben worden sind oder wenn 

es sich um Informations-, Instruktions- 

und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter 

mit "Infoprogramm" oder "Lehrpro-

gramm" gekennzeichnet sind. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die 

Anwesenheit bei öffentlichen Filmveran-

staltungen mit Filmen, die für Kinder und 

Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben 

und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab 

sechs Jahren gestattet werden, wenn sie 
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von einer personensorgeberechtigten 

Person begleitet sind. 

 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des 

Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öf-

fentlichen Filmveranstaltungen nur mit 

Begleitung einer personensorgeberechtig-

ten oder erziehungsbeauftragten Person 

gestattet werden 
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn 

die Vorführung nach 20 Uhr be-
endet ist, 

3. Jugendlichen unter 16 Jahren, 
wenn die Vorführung nach 22 
Uhr beendet ist, 

4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn 
die Vorführung nach 24 Uhr be-
endet ist. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öf-

fentliche Vorführung von Filmen unab-

hängig von der Art der Aufzeichnung und 

Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbe-

vorspanne und Beiprogramme. Sie gelten 

nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen 

Zwecken hergestellt werden, solange die 

Filme nicht gewerblich genutzt werden. 

 

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, 

die für Tabakwaren oder alkoholische 

Getränke werben, dürfen unbeschadet der 

Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur 

nach 18 Uhr vorgeführt werden. 

von einer personensorgeberechtigten 

Person begleitet sind. 

 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des 

Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öf-

fentlichen Filmveranstaltungen nur mit 

Begleitung einer personensorgeberechtig-

ten oder erziehungsbeauftragten Person 

gestattet werden 
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn 

die Vorführung nach 20 Uhr be-
endet ist, 

3. Jugendlichen unter 16 Jahren, 
wenn die Vorführung nach 22 
Uhr beendet ist, 

4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn 
die Vorführung nach 24 Uhr be-
endet ist. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öf-

fentliche Vorführung von Filmen unab-

hängig von der Art der Aufzeichnung und 

Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbe-

vorspanne und Beiprogramme. Sie gelten 

nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen 

Zwecken hergestellt werden, solange die 

Filme nicht gewerblich genutzt werden. 

 

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, 

die für Tabakwaren oder alkoholische 

Getränke werben, dürfen unbeschadet der 

Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur 

nach 18 Uhr vorgeführt werden. 

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 

 

(1) Bespielte Videokassetten und andere 

zur Weitergabe geeignete, für die Wieder-

gabe auf oder das Spiel an Bildschirmge-

räten mit Filmen oder Spielen program-

mierte Datenträger (Bildträger) dürfen 

einem Kind oder einer jugendlichen Per-

son in der Öffentlichkeit nur zugänglich 

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 

 

(1) Bespielte Videokassetten und andere 

zurZur Weitergabe geeignete, für die 

Wiedergabe auf oder das Spiel an Bild-

schirmgeräten mit Filmen oder Spielen 

programmierte Datenträger (Bildträger) 

dürfen einem Kind oder einer jugendli-

chen Person in der Öffentlichkeit nur 
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gemacht werden, wenn die Programme 

von der obersten Landesbehörde oder 

einer Organisation der freiwilligen Selbst-

kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 

§ 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigege-

ben und gekennzeichnet worden sind 

oder wenn es sich um Informations-, In-

struktions- und Lehrprogramme handelt, 

die vom Anbieter mit "Infoprogramm" 

oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet 

sind. 

 

(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 

1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit 

einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzu-

weisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite 

der Hülle links unten auf einer Fläche von 

mindestens 1.200 Quadratmillimetern 

und dem Bildträger auf einer Fläche von 

mindestens 250 Quadratmillimetern 

anzubringen. Die oberste Landesbehörde 

kann 
1. Näheres über Inhalt, Größe, 

Form, Farbe und Anbringung der 
Zeichen anordnen und 

2. Ausnahmen für die Anbringung 
auf dem Bildträger oder der Hül-
le genehmigen. 

Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- 

und Spielprogramme verbreiten, müssen 

auf eine vorhandene Kennzeichnung in 

ihrem Angebot deutlich hinweisen. 

 

(3) Bildträger, die nicht oder mit "Keine 

Jugendfreigabe" nach § 14 Abs. 2 von der 

obersten Landesbehörde oder einer Orga-

nisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 

Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 

oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter ge-

kennzeichnet sind, dürfen 
1. einem Kind oder einer jugendli-

chen Person nicht angeboten, 

zugänglich gemacht werden, wenn die 

Programme von der obersten Landesbe-

hörde oder einer Organisation der freiwil-

ligen Selbstkontrolle im Rahmen des Ver-

fahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstu-

fe freigegeben und gekennzeichnet wor-

den sind oder wenn es sich um Informa-

tions-, Instruktions- und Lehrprogramme 

handelt, die vom Anbieter mit "Infopro-

gramm" oder "Lehrprogramm" gekenn-

zeichnet sind. 

 

(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 

1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit 

einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzu-

weisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite 

der Hülle links unten auf einer Fläche von 

mindestens 1.200 Quadratmillimetern 

und dem Bildträger auf einer Fläche von 

mindestens 250 Quadratmillimetern 

anzubringen. Die oberste Landesbehörde 

kann 
1. Näheres über Inhalt, Größe, 

Form, Farbe und Anbringung der 
Zeichen anordnen und 

2. Ausnahmen für die Anbringung 
auf dem Bildträger oder der Hül-
le genehmigen. 

Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- 

und Spielprogramme verbreiten, müssen 

auf eine vorhandene Kennzeichnung in 

ihrem Angebot deutlich hinweisen. 

 

(3) Bildträger, die nicht oder mit "Keine 

Jugendfreigabe" nach § 14 Abs. 2 von der 

obersten Landesbehörde oder einer Orga-

nisation der freiwilligen Selbstkontrolle 

im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 

6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter 

gekennzeichnet sind, dürfen 
1. einem Kind oder einer jugendli-

chen Person nicht angeboten, 
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überlassen oder sonst zugänglich 
gemacht werden, 

2. nicht im Einzelhandel außerhalb 
von Geschäftsräumen, in Kiosken 
oder anderen Verkaufsstellen, 
die Kunden nicht zu betreten 
pflegen, oder im Versandhandel 
angeboten oder überlassen wer-
den. 

 

(4) Automaten zur Abgabe bespielter 

Bildträger dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen 

zugänglichen öffentlichen Ver-
kehrsflächen, 

2. außerhalb von gewerblich oder 
in sonstiger Weise beruflich oder 
geschäftlich genutzten Räumen 
oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zu-
gängen, Vorräumen oder Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ausschließ-

lich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekenn-

zeichnete Bildträger angeboten werden 

und durch technische Vorkehrungen gesi-

chert ist, dass sie von Kindern und Jugend-

lichen, für deren Altersgruppe ihre Pro-

gramme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 

freigegeben sind, nicht bedient werden 

können. 

 

(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und 

Spielprogrammen enthalten, dürfen ab-

weichend von den Absätzen 1 und 3 im 

Verbund mit periodischen Druckschriften 

nur vertrieben werden, wenn sie mit ei-

nem Hinweis des Anbieters versehen sind, 

der deutlich macht, dass eine Organisati-

on der freiwilligen Selbstkontrolle festge-

stellt hat, dass diese Auszüge keine Ju-

gendbeeinträchtigungen enthalten. Der 

Hinweis ist sowohl auf der periodischen 

Druckschrift als auch auf dem Bildträger 

vor dem Vertrieb mit einem deutlich 

sichtbaren Zeichen anzubringen. Absatz 2 

überlassen oder sonst zugänglich 
gemacht werden, 

2. nicht im Einzelhandel außerhalb 
von Geschäftsräumen, in Kiosken 
oder anderen Verkaufsstellen, 
die Kunden nicht zu betreten 
pflegen, oder im Versandhandel 
angeboten oder überlassen wer-
den. 

 

(4) Automaten zur Abgabe bespielter 

Bildträger dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen 

zugänglichen öffentlichen Ver-
kehrsflächen, 

2. außerhalb von gewerblich oder 
in sonstiger Weise beruflich oder 
geschäftlich genutzten Räumen 
oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zu-
gängen, Vorräumen oder Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ausschließ-

lich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekenn-

zeichnete Bildträger angeboten werden 

und durch technische Vorkehrungen gesi-

chert ist, dass sie von Kindern und Jugend-

lichen, für deren Altersgruppe ihre Pro-

gramme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 

freigegeben sind, nicht bedient werden 

können. 

 

(5) Bildträger, die Auszüge von Film-Filme 

[sic] und Spielprogrammen enthalten, 

dürfen abweichend von den Absätzen 1 

und 3 im Verbund mit periodischen 

Druckschriften nur vertrieben werden, 

wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters 

versehen sind, der deutlich macht, dass 

eine Organisation der freiwilligen Selbst-

kontrolle festgestellt hat, dass diese Aus-

züge keine Jugendbeeinträchtigungen 

enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der 

periodischen Druckschrift als auch auf 

dem Bildträger vor dem Vertrieb mit ei-

nem deutlich sichtbaren Zeichen anzu-
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Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Berech-

tigung nach Satz 1 kann die oberste Lan-

desbehörde für einzelne Anbieter aus-

schließen. 

bringen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entspre-

chend. Die Berechtigung nach Satz 1 kann 

die oberste Landesbehörde für einzelne 

Anbieter ausschließen. 

§ 13 Bildschirmspielgeräte 

 

(1) Das Spielen an elektronischen Bild-

schirmspielgeräten ohne Gewinnmöglich-

keit, die öffentlich aufgestellt sind, darf 

Kindern und Jugendlichen ohne Beglei-

tung einer personensorgeberechtigten 

oder erziehungsbeauftragten Person nur 

gestattet werden, wenn die Programme 

von der obersten Landesbehörde oder 

einer Organisation der freiwilligen Selbst-

kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 

§ 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigege-

ben und gekennzeichnet worden sind 

oder wenn es sich um Informations-, In-

struktions- oder Lehrprogramme handelt, 

die vom Anbieter mit "Infoprogramm" 

oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet 

sind. 

 

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte 

dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen 

zugänglichen öffentlichen Ver-
kehrsflächen, 

2. außerhalb von gewerblich oder 
in sonstiger Weise beruflich oder 
geschäftlich genutzten Räumen 
oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zu-
gängen, Vorräumen oder Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ihre Pro-

gramme für Kinder ab sechs Jahren frei-

gegeben und gekennzeichnet oder nach § 

14 Abs. 7 mit "Infoprogramm" oder "Lehr-

programm" gekennzeichnet sind. 

 

(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnun-

§ 13 Bildschirmspielgeräte 

 

(1) Das Spielen an elektronischen Bild-

schirmspielgeräten ohne Gewinnmöglich-

keit, die öffentlich aufgestellt sind, darf 

Kindern und Jugendlichen ohne Beglei-

tung einer personensorgeberechtigten 

oder erziehungsbeauftragten Person nur 

gestattet werden, wenn die Programme 

von der obersten Landesbehörde oder 

einer Organisation der freiwilligen Selbst-

kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 

§ 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigege-

ben und gekennzeichnet worden sind 

oder wenn es sich um Informations-, In-

struktions- oder Lehrprogramme handelt, 

die vom Anbieter mit "Infoprogramm" 

oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet 

sind. 

 

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte 

dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen 

zugänglichen öffentlichen Ver-
kehrsflächen, 

2. außerhalb von gewerblich oder 
in sonstiger Weise beruflich oder 
geschäftlich genutzten Räumen 
oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zu-
gängen, Vorräumen oder Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ihre Pro-

gramme für Kinder ab sechs Jahren frei-

gegeben und gekennzeichnet oder nach § 

14 Abs. 7 mit "Infoprogramm" oder "Lehr-

programm" gekennzeichnet sind. 

 

(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnun-
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gen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 

Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwen-

dung. 

gen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 

Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwen-

dung. 

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- 

und Spielprogrammen 

 

(1) Filme sowie Film- und Spielprogram-

me, die geeignet sind, die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen oder ihre Erzie-

hung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre 

Altersstufe freigegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

(2) Die oberste Landesbehörde oder eine 

Organisation der freiwilligen Selbstkon-

trolle im Rahmen des Verfahrens nach 

Absatz 6 kennzeichnet die Filme und die 

Film- und Spielprogramme mit 
1. "Freigegeben ohne Altersbe-

schränkung", 
2. "Freigegeben ab sechs Jahren", 
3. "Freigegeben ab zwölf Jahren", 
4. "Freigegeben ab sechzehn Jah-

ren", 
5. "Keine Jugendfreigabe". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- 

und Spielprogrammen 

 

(1) Filme sowie Film- und Spielprogram-

me, die geeignet sind, die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen oder ihre Erzie-

hung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre 

Altersstufe freigegeben werden. Filme 

und Spielprogramme dürfen nicht für 

Kinder und Jugendliche freigegeben wer-

den, wenn sie für Kinder und Jugendliche 

in der jeweiligen Altersstufe entwick-

lungsbeeinträchtigend sind. 

 

(2) Die oberste Landesbehörde oder eine 

Organisation der freiwilligen Selbstkon-

trolle im Rahmen des Verfahrens nach 

Absatz 6 kennzeichnet die Filme und die 

Film- und Spielprogramme mit 
1. "Freigegeben ohne Altersbe-

schränkung", 
2. "Freigegeben ab sechs Jahren", 
3. "Freigegeben ab zwölf Jahren", 
4. "Freigegeben ab sechzehn Jah-

ren", 
5. "Keine Jugendfreigabe". 

 

(2a) Die oberste Landesbehörde oder eine 

Organisation der freiwilligen Selbstkon-

trolle soll im Rahmen des Verfahrens nach 

Absatz 6 über die Altersstufen des Absatz 

2 hinaus Filme und Spielprogramme mit 

Symbolen kennzeichnen, mit denen die 

wesentlichen Gründe für die Altersfreiga-

be des Mediums und dessen potenzielle 

Beeinträchtigung der persönlichen Integ-

rität angegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kennzeichnung von Inhalten mit De-

skriptoren als Zusatz zur Alterseinstufung 

wird laut Begründung des Gesetzes „er-

möglicht“ und nicht verpflichtend einge-

führt. Dies muss sich auch im Gesetzes-

text widerspiegeln. Grundsätzlich sind 

Alterskennzeichen die relevante Maß-

nahme zur Orientierung von Kindern und 

Eltern. Es ist nicht ersichtlich, welchen 

Mehrwert Symbole hier bieten sollen. 

Diese führen eher zu Verwirrung und 

laufen Gefahr, die Transparenz und Ak-

zeptanz der Altersstufen in Frage zu stel-

len. Insbesondere bei der Darstellung auf 

mobilen Endgeräten wären zusätzliche 

Deskriptoren vor dem Abruf des Inhalts 

wenig geeignet, da ohnehin nur eine be-
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(3) Hat ein Trägermedium nach Einschät-

zung der obersten Landesbehörde oder 

einer Organisation der freiwilligen Selbst-

kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 

Absatz 6 einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 

bezeichneten Inhalte oder ist es in die 

Liste nach § 18 aufgenommen, wird es 

nicht gekennzeichnet. Die oberste Lan-

desbehörde hat Tatsachen, die auf einen 

Verstoß gegen § 15 Abs. 1 schließen las-

sen, der zuständigen Strafverfolgungsbe-

hörde mitzuteilen. 

 

 

(4) Ist ein Programm für Bildträger oder 

Bildschirmspielgeräte mit einem in die 

Liste nach § 18 aufgenommenen Träger-

medium ganz oder im Wesentlichen in-

haltsgleich, wird es nicht gekennzeichnet. 

Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzun-

gen für eine Aufnahme in die Liste vorlie-

gen. In Zweifelsfällen führt die oberste 

Landesbehörde oder eine Organisation der 

freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen 

des Verfahrens nach Absatz 6 eine Ent-

scheidung der Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien herbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Hat ein Trägermedium Film oder ein 

Spielprogramm nach Einschätzung der 

obersten Landesbehörde oder einer Orga-

nisation der freiwilligen Selbstkontrolle 

im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 

einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 be-

zeichneten Inhalte oder ist es in die Liste 

nach § 18 aufgenommen, wird es nicht 

gekennzeichnet. Die oberste Landesbe-

hörde hat Tatsachen, die auf einen Ver-

stoß gegen § 15 Abs. 1 schließen lassen, 

der zuständigen Strafverfolgungsbehörde 

mitzuteilen. 

 

(4) Ist ein Programm für Bildträger oder 

Bildschirmspielgeräte mit einem in die 

Liste nach § 18 aufgenommenen Träger-

medium ganz oder im Wesentlichen in-

haltsgleich, wird es nicht gekennzeichnet. 

Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzun-

gen für eine Aufnahme in die Liste vorlie-

gen. In Zweifelsfällen führt die oberste 

Landesbehörde oder eine Organisation der 

freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen 

des Verfahrens nach Absatz 6 eine Ent-

scheidung der Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien herbei.  

Ist ein Film oder ein Spielprogramm mit 

einem in die Liste nach § 18 aufgenom-

menen Medium ganz oder im Wesentli-

chen inhaltsgleich, ist die Kennzeichnung 

ausgeschlossen. Über das Vorliegen einer 

Inhaltsgleichheit entscheidet die Prüfstel-

le für jugendgefährdende Medien. Satz 1 

gilt entsprechend, wenn die Vorausset-

zungen für eine Aufnahme in die Liste 

vorliegen. In Zweifelsfällen führt die 

oberste Landesbehörde oder eine Organi-

sation der freiwilligen Selbstkontrolle im 

grenzte Darstellungsfläche zur Verfügung 

steht, die zum Nachteil von Transparenz 

und Orientierung mit Kennzeichen über-

laden würde.  
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(5) Die Kennzeichnungen von Filmpro-

grammen für Bildträger und Bildschirm-

spielgeräte gelten auch für die Vorfüh-

rung in öffentlichen Filmveranstaltungen 

und für die dafür bestimmten, inhaltsglei-

chen Filme. Die Kennzeichnungen von 

Filmen für öffentliche Filmveranstaltun-

gen können auf inhaltsgleiche Filmpro-

gramme für Bildträger und Bildschirm-

spielgeräte übertragen werden; Absatz 4 

gilt entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Die obersten Landesbehörden können 

ein gemeinsames Verfahren für die Frei-

gabe und Kennzeichnung der Filme sowie 

Film- und Spielprogramme auf der Grund-

lage der Ergebnisse der Prüfung durch von 

Verbänden der Wirtschaft getragene oder 

unterstützte Organisationen freiwilliger 

Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen 

dieser Vereinbarung kann bestimmt wer-

Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 

eine Entscheidung der Prüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien herbei. 

 

(4a) Absatz 4 gilt nicht für Freigabeent-

scheidungen nach § 11 Absatz 1. 

 

(5) Die Kennzeichnungen von Filmpro-

grammen für Bildträger und Bildschirm-

spielgeräte gelten auch für die Vorfüh-

rung in öffentlichen Filmveranstaltungen 

und für die dafür bestimmten, inhaltsglei-

chen Filme. Die Kennzeichnungen von 

Filmen für öffentliche Filmveranstaltun-

gen können auf inhaltsgleiche Filmpro-

gramme für Bildträger und Bildschirm-

spielgeräte übertragen werden; Absatz 4 

gilt entsprechend. 

Die Kennzeichnungen von Filmen gelten 

auch für die Vorführung in öffentlichen 

Filmveranstaltungen von inhaltsgleichen 

Filmen, wenn und soweit die obersten 

Landesbehörden nicht in der Vereinba-

rung zum Verfahren nach Absatz 6 etwas 

anderes bestimmen. Die Kennzeichnung 

von Filmen für öffentliche Filmveranstal-

tungen können auf inhaltsgleiche Filme 

für Bildträger, Bildschirmspielgeräte und 

Telemedien übertragen werden; Absatz 4 

gilt entsprechend. 

 

(6) Die obersten Landesbehörden können 

ein gemeinsames Verfahren für die Frei-

gabe und Kennzeichnung der Filme sowie 

Film- und Spielprogramme auf der Grund-

lage der Ergebnisse der Prüfung durch von 

Verbänden der Wirtschaft getragene oder 

unterstützte Organisationen freiwilliger 

Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen 

dieser Vereinbarung kann bestimmt wer-
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den, dass die Freigaben und Kennzeich-

nungen durch eine Organisation der frei-

willigen Selbstkontrolle Freigaben und 

Kennzeichnungen der obersten Landesbe-

hörden aller Länder sind, soweit nicht eine 

oberste Landesbehörde für ihren Bereich 

eine abweichende Entscheidung trifft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu 

Informations-, Instruktions- oder Lehr-

zwecken dürfen vom Anbieter mit "In-

foprogramm" oder "Lehrprogramm" nur 

gekennzeichnet werden, wenn sie offen-

sichtlich nicht die Entwicklung oder Erzie-

hung von Kindern und Jugendlichen be-

einträchtigen. Die Absätze 1 bis 5 finden 

keine Anwendung. Die oberste Landesbe-

hörde kann das Recht zur Anbieterkenn-

zeichnung für einzelne Anbieter oder für 

besondere Film- und Spielprogramme 

ausschließen und durch den Anbieter 

den, dass die Freigaben und Kennzeich-

nungen durch eine Organisation der frei-

willigen Selbstkontrolle Freigaben und 

Kennzeichnungen der obersten Landesbe-

hörden aller Länder sind, soweit nicht eine 

oberste Landesbehörde für ihren Bereich 

eine abweichende Entscheidung trifft. 

Nach dem Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag anerkannte Einrichtungen 

der freiwilligen Selbstkontrolle können 

nach den Sätzen 1 und 2 eine Vereinba-

rung mit den obersten Landesbehörden 

schließen. 

 

(6a) Das gemeinsame Verfahren nach 

Absatz 6 kann vorsehen, dass von der 

zentralen Aufsichtsstelle der Länder für 

den Jugendmedienschutz bestätigte Al-

tersbewertungen nach dem Jugendmedi-

enschutz-Staatsvertrag oder Altersbewer-

tungen der Veranstalter des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks als Freigaben im 

Sinne des Absatzes 6 Satz 2 wirken, sofern 

dies mit der Spruchpraxis der obersten 

Landesbehörden nicht unvereinbar ist. Die 

Absätze 3 und 4 bleiben unberührt. 

 

(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu 

Informations-, Instruktions- oder Lehr-

zwecken dürfen vom Anbieter mit "In-

foprogramm" oder "Lehrprogramm" nur 

gekennzeichnet werden, wenn sie offen-

sichtlich nicht die Entwicklung oder Erzie-

hung von Kindern und Jugendlichen be-

einträchtigen. Die Absätze 1 bis 5 finden 

keine Anwendung. Die oberste Landesbe-

hörde kann das Recht zur Anbieterkenn-

zeichnung für einzelne Anbieter oder für 

besondere Film-Filme und Spielprogram-

me ausschließen und durch den Anbieter 

 

 

Um der Medienkonvergenz Rechnung zu 

tragen, ist eine gesetzliche Regelung zur 

gegenseitigen Durchwirkung von Prüfent-

scheidungen der JuSchG-

Aufsichtsgremien einerseits und der 

JMStV-Aufsichtsgremien andererseits 

dringend geboten. Die derzeitige Praxis 

führt zu nahezu absurd anmutenden 

Doppelprüfungen und zu Rechtsunsicher-

heit für die Anbieter.  

Im aktuellen Entwurf wird allerdings keine 

rechtssichere Durchwirkung erreicht, da 

den obersten Landesbehörden ein umfas-

sender Vorbehalt zugestanden wird und 

sie abweichende Entscheidungen treffen 

können. Da eine Durchwirkung von Ent-

scheidungen der FSK für die Alterskenn-

zeichnung von Trägermedien auf inhalts-

gleiche Online-Angebote bereits gesetz-

lich vorgesehen ist, bedeutet dies, dass die 

aktuelle Ungleichbehandlung der Selbst-

kontrollen fortgesetzt wird. Eine solche 

einseitige Stärkung der FSK ist nicht nach-

vollziehbar. 

Grundsätzlich sind Telemedien wesentlich 

stärker als der Rundfunk gekennzeichnet 

von Medienkonvergenz einerseits und 

Internationalisierung andererseits. Letzte-

res wird sowohl auf der Empfängerseite, 

als auch auf der Anbieterseite sichtbar. 

Denn Nutzer können in den allermeisten 

Fällen zeit- und ortsunabhängig auf Inhal-

te aus aller Welt zugreifen, während viele 

Plattform- und Dienstebetreiber interna-
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vorgenommene Kennzeichnungen aufhe-

ben. 

 

(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bild-

schirmspielgeräte neben den zu kenn-

zeichnenden Film- oder Spielprogrammen 

Titel, Zusätze oder weitere Darstellungen 

in Texten, Bildern oder Tönen, bei denen 

in Betracht kommt, dass sie die Entwick-

lung oder Erziehung von Kindern oder 

Jugendlichen beeinträchtigen, so sind 

diese bei der Entscheidung über die Kenn-

zeichnung mit zu berücksichtigen. 

 

vorgenommene Kennzeichnungen aufhe-

ben. 

 

(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bild-

schirmspielgeräte neben den zu kenn-

zeichnenden Film- Filmen oder Spielpro-

grammen Titel, Zusätze oder weitere 

Darstellungen in Texten, Bildern oder 

Tönen, bei denen in Betracht kommt, dass 

sie die Entwicklung oder Erziehung von 

Kindern oder Jugendlichen beeinträchti-

gen, so sind diese bei der Entscheidung 

über die Kennzeichnung mit zu berück-

sichtigen. 

 

(9) Absatz 1 bis 6 und 8 gelten für die 

Kennzeichnung von zur Verbreitung in 

Telemedien bestimmten und kennzeich-

nungsfähigen Filme und Spielprogram-

men entsprechend. 

tional oder zumindest auf mehreren ver-

schiedenen Märkten agieren. Um dieser 

Entwicklung Rechnung zu tragen, sind in 

internationalen Kooperationen zwischen 

Unternehmen, NGOs und öffentlichen 

Einrichtungen bereits einige praktikable 

Ansätze entstanden (z.B. MIRACLE1 ). 

Diese verfolgen das Ziel, einen effektiven 

Jugendschutz zu gewährleisten, der 

gleichzeitig international einsetzbar ist 

und die individuellen Richtlinien des je-

weiligen Landes beachtet. Um internatio-

nal anschlussfähig bleiben zu können, 

sollte die deutsche Gesetzgebung diese 

Ansätze stärker berücksichtigen und hier-

bei eine gleichberechtigte Stellung ge-

genüber rein nationalen Systemen hin-

sichtlich Kennzeichnungsoptionen und 

Jugendschutzprogrammen ermöglichen. 

 § 14a Kennzeichnung bei Film- und Spiel-

plattformen 

 

(1) Film- und Spielplattformen, die als 

Diensteanbieter Filme oder Spielpro-

gramme in einem Gesamtangebot zu-

sammenfassen und mit Gewinnerzie-

lungsabsicht als eigene Inhalte nach § 7 

des Telemediengesetzes zum individuel-

len Abruf zu einem von den Nutzerinnen 

und Nutzern gewählten Zeitpunkt bereit-

halten, müssen gemäß den Altersstufen 

des § 14 Absatz 2 die in der Plattform 

bereitgehaltenen Filme und Spielpro-

gramme im Falle einer Entwicklungsbe-

einträchtigung mit einer entsprechenden 

deutlichen Kennzeichnung versehen, die 
1. im Rahmen des Verfahrens des § 

14 Absatz 6 oder durch eine nach 
§ 19 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages anerkannte Ein-

Es ist unklar, welche Angebote unter diese 

Verpflichtung fallen sollen. Film- und 

Spielplattformen werden nicht genauer 

definiert, hier ist aber ein klarer Anwen-

dungsbereich notwendig. Jedenfalls ist 

davon auszugehen, dass hier Content-

Anbieter erfasst sind, die Filme oder Spiel-

programme „als eigene Inhalte“ bereithal-

ten, jedoch keine Hosting-Anbieter, die 

„fremde Inhalte“ bereitstellen. Es ist mit 

Blick auf das Herkunftslandsprinzip nach 

E-Commerce und AVMD Richtlinie frag-

lich, ob Anbieter mit Sitz in anderen EU-

Mitgliedsstaaten von dieser Vorschrift 

erfasst sind. 

Bisher konnten die Anbieter nach den 

Mechanismen der Selbstregulierung aus 

dem JMStV eine Altersstufenbewertung 

eigenverantwortlich vornehmen – Falsch-
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richtung der freiwilligen Selbst-
kontrolle oder 

2. durch ein von den obersten Lan-
desbehörden anerkanntes auto-
matisiertes Bewertungssystem 
einer im Rahmen einer Vereinba-
rung nach § 14 Absatz 6 tätigen 
Einrichtung der freiwilligen 
Selbstkontrolle vorgenommen 
wurde, wenn keine Kennzeich-
nung im Sinne des Nummer 1 
gegeben ist. 

 

§ 10b und § 14 Absatz 2a gelten entspre-

chend. 

 

(2) Der Diensteanbieter ist von der Pflicht 

nach Absatz 1 Satz 1 befreit, wenn die 

Film- oder Spielplattform im Inland weni-

ger als eine Million Nutzerinnen und Nut-

zer hat. 

bewertungen konnten selbstverständlich 

sanktioniert werden. Uns sind keine Prob-

leme aus der Praxis bekannt, die dazu 

veranlassen würden, dieses System in 

Frage zu stellen – hier wird es nun faktisch 

aufgehoben. Dies kritisieren wir stark. Die 

bisherige Praxis hat sich bewährt und 

sollte gefördert und nicht abgeschafft 

werden. Auch die Arbeit mit automatisier-

ten Bewertungssystemen wird erschwert, 

da sich der Einsatz auf Systeme der 

Selbstkontrollen beschränkt, die von den 

obersten Landesbehörden anerkannt sind. 

Es wäre wünschenswert, wenn auch Pro-

gramme der Anbieter selbst anerkannt 

werden könnten, wie es beispielsweise 

unter dem JMStV der Fall ist. Die erforder-

liche Anerkennung durch eine der obers-

ten Landesbehörden stellt einen enormen 

bürokratischen Aufwand dar, dessen 

Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. Es 

sollte jedenfalls keine Pflicht zur Nutzung 

allein von nur in Deutschland geltenden 

Systemen zur Altersverifikation und Kenn-

zeichnung bestehen. 

Die Definition von konkreten Schwellen-

werten ist grundsätzlich sehr schwierig 

und auch den Gegebenheiten des Marktes 

meist nicht angemessen. Mit Schwellen-

werten, also einem strikt quantitativen 

Ansatz, verknüpft ist immer eine Gefahr 

der rechtlichen Ungenauigkeit bis hin zur 

Umgehung. Der Schwellenwert von eine 

Million Nutzern erscheint zudem willkür-

lich und lässt offen, um welche Nutzer es 

geht: minderjährige Nutzer oder alle Nut-

zer? Abonnenten oder einzelne Zugriffe 

auf den Dienst (unique user/visits)? Auf 

welchen Zeitraum wird bei der Bemes-
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sung abgestellt? 

Es ist zudem nicht nachvollziehbar, dass 

öffentlich-rechtliche Angebote von der 

Verpflichtung ausgenommen sind, da hier 

laut Gesetzesbegründung keine Gewinn-

erzielungsabsicht besteht (Vgl. S. 50). Das 

grundrechtlich geschützte Jugendschutz-

recht wird also offensichtlich mit unter-

schiedlichem Maß bewertet. 

§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 

 

 

(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die 

Liste jugendgefährdender Medien nach § 

24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, 

dürfen nicht 
1. einem Kind oder einer jugendli-

chen Person angeboten, überlas-
sen oder sonst zugänglich ge-
macht werden, 

2. an einem Ort, der Kindern oder 
Jugendlichen zugänglich ist oder 
von ihnen eingesehen werden 
kann, ausgestellt, angeschlagen, 
vorgeführt oder sonst zugänglich 
gemacht werden, 

3. im Einzelhandel außerhalb von 
Geschäftsräumen, in Kiosken o-
der anderen Verkaufsstellen, die 
Kunden nicht zu betreten pfle-
gen, im Versandhandel oder in 
gewerblichen Leihbüchereien 
oder Lesezirkeln einer anderen 
Person angeboten oder überlas-
sen werden, 

4. im Wege gewerblicher Vermie-
tung oder vergleichbarer ge-
werblicher Gewährung des Ge-
brauchs, ausgenommen in La-
dengeschäften, die Kindern und 
Jugendlichen nicht zugänglich 
sind und von ihnen nicht einge-
sehen werden können, einer an-
deren Person angeboten oder 
überlassen werden, 

5. im Wege des Versandhandels 
eingeführt werden, 

6. öffentlich an einem Ort, der Kin-
dern oder Jugendlichen zugäng-

§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 

Medien 

 

(1) Trägermedien Medien, deren Aufnah-

me in die Liste jugendgefährdender Medi-

en nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt ge-

macht ist, dürfen als Trägermedien nicht 
1. einem Kind oder einer jugendli-

chen Person angeboten, überlas-
sen oder sonst zugänglich ge-
macht werden, 

2. an einem Ort, der Kindern oder 
Jugendlichen zugänglich ist oder 
von ihnen eingesehen werden 
kann, ausgestellt, angeschlagen, 
vorgeführt oder sonst zugänglich 
gemacht werden, 

3. im Einzelhandel außerhalb von 
Geschäftsräumen, in Kiosken o-
der anderen Verkaufsstellen, die 
Kunden nicht zu betreten pfle-
gen, im Versandhandel oder in 
gewerblichen Leihbüchereien 
oder Lesezirkeln einer anderen 
Person angeboten oder überlas-
sen werden, 

4. im Wege gewerblicher Vermie-
tung oder vergleichbarer ge-
werblicher Gewährung des Ge-
brauchs, ausgenommen in La-
dengeschäften, die Kindern und 
Jugendlichen nicht zugänglich 
sind und von ihnen nicht einge-
sehen werden können, einer an-
deren Person angeboten oder 
überlassen werden, 

5. im Wege des Versandhandels 
eingeführt werden, 

6. öffentlich an einem Ort, der Kin-
dern oder Jugendlichen zugäng-
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lich ist oder von ihnen eingese-
hen werden kann, oder durch 
Verbreiten von Träger- oder Te-
lemedien außerhalb des Ge-
schäftsverkehrs mit dem ein-
schlägigen Handel angeboten, 
angekündigt oder angepriesen 
werden, 

7. hergestellt, bezogen, geliefert, 
vorrätig gehalten oder einge-
führt werden, um sie oder aus 
ihnen gewonnene Stücke im Sin-
ne der Nummern 1 bis 6 zu ver-
wenden oder einer anderen Per-
son eine solche Verwendung zu 
ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 

unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme 

in die Liste und einer Bekanntmachung 

bedarf, schwer jugendgefährdende Trä-

germedien, die 
1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 

131, § 184, § 184a, 184b oder § 
184c des Strafgesetzbuches be-
zeichneten Inhalte haben, 

2. den Krieg verherrlichen, 
3. Menschen, die sterben oder 

schweren körperlichen oder see-
lischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise 
darstellen und ein tatsächliches 
Geschehen wiedergeben, ohne 
dass ein überwiegendes berech-
tigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Berichterstattung vor-
liegt, 

3a. besonders realistische, grausame 

und reißerische Darstellungen 

selbstzweckhafter Gewalt bein-

lich ist oder von ihnen eingese-
hen werden kann, oder durch 
Verbreiten von Träger- oder Te-
lemedien außerhalb des Ge-
schäftsverkehrs mit dem ein-
schlägigen Handel angeboten, 
angekündigt oder angepriesen 
werden, 

7. hergestellt, bezogen, geliefert, 
vorrätig gehalten oder einge-
führt werden, um sie oder aus 
ihnen gewonnene Stücke im Sin-
ne der Nummern 1 bis 6 zu ver-
wenden oder einer anderen Per-
son eine solche Verwendung zu 
ermöglichen. 

 

(1a) Medien, deren Aufnahme in die Liste 

jugendgefährdender Medien nach § 24 

Absatz 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, 

dürfen als Telemedien nicht an einem Ort, 

der Kindern oder Jugendlichen zugänglich 

ist oder von ihnen eingesehen werden 

kann, vorgeführt werden. 

 

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 

unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme 

in die Liste und einer Bekanntmachung 

bedarf, schwer jugendgefährdende Trä-

germedien, die 
1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 

131, § 184, § 184a, 184b oder § 
184c des Strafgesetzbuches be-
zeichneten Inhalte haben, 

2. den Krieg verherrlichen, 
3. Menschen, die sterben oder 

schweren körperlichen oder see-
lischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise 
darstellen und ein tatsächliches 
Geschehen wiedergeben, ohne 
dass ein überwiegendes berech-
tigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Berichterstattung vor-
liegt, 

3a. besonders realistische, grausame 

und reißerische Darstellungen 

selbstzweckhafter Gewalt bein-
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halten, die das Geschehen be-

herrschen, 
4. Kinder oder Jugendliche in unna-

türlicher, geschlechtsbetonter 
Körperhaltung darstellen oder 

5. offensichtlich geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit schwer zu gefährden. 

 

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 

unterliegen auch, ohne dass es einer Auf-

nahme in die Liste und einer Bekanntma-

chung bedarf, Trägermedien, die mit ei-

nem Trägermedium, dessen Aufnahme in 

die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder 

im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 

 

 

(4) Die Liste der jugendgefährdenden 

Medien darf nicht zum Zweck der ge-

schäftlichen Werbung abgedruckt oder 

veröffentlicht werden. 

 

(5) Bei geschäftlicher Werbung darf nicht 

darauf hingewiesen werden, dass ein 

Verfahren zur Aufnahme des Trägermedi-

ums oder eines inhaltsgleichen Telemedi-

ums in die Liste anhängig ist oder gewe-

sen ist. 

 

 

(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, 

haben Gewerbetreibende vor Abgabe an 

den Handel die Händler auf die Vertriebs-

beschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 

hinzuweisen. 

halten, die das Geschehen be-

herrschen, 
4. Kinder oder Jugendliche in unna-

türlicher, geschlechtsbetonter 
Körperhaltung darstellen oder 

5. offensichtlich geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit schwer zu gefährden. 

 

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 

unterliegen auch, ohne dass es einer Auf-

nahme in die Liste und einer Bekanntma-

chung bedarf, Trägermedien, die mit ei-

nem Trägermedium Medium, dessen 

Aufnahme in die Liste bekannt gemacht 

ist, ganz oder im Wesentlichen inhalts-

gleich sind. 

 

(4) Die Liste der jugendgefährdenden 

Medien darf nicht zum Zweck der ge-

schäftlichen Werbung abgedruckt oder 

veröffentlicht werden. 

 

(5) Bei geschäftlicher Werbung für Trä-

germedien darf nicht darauf hingewiesen 

werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme 

des Trägermediums oder eines inhalts-

gleichen Telemediums des Mediums oder 

eines inhaltsgleichen Mediums in die Liste 

anhängig ist oder gewesen ist. 

 

(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, 

haben Gewerbetreibende vor Abgabe an 

den Handel die Händler auf die Vertriebs-

beschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 

hinzuweisen. 

Unterabschnitt 2 

Telemedien 

Unterabschnitt 2 

Telemedien 

 

§ 16 Sonderregelung für Telemedien § 16 Landesrecht  
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Regelungen zu Telemedien, die in die Liste 

jugendgefährdender Medien nach § 18 

aufgenommen sind, bleiben Landesrecht 

vorbehalten. 

Die Länder können im Bereich der Tele-

medien über dieses Gesetz hinausgehen-

de Regelungen zum Jugendschutz treffen. 

Abschnitt 4 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien 

Abschnitt 4 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien Bundeszentrale für Kinder- und 

Jugendmedienschutz 

 

§ 17 Name und Zuständigkeit 

 

 

(1) Die Bundesprüfstelle wird vom Bund 

errichtet. Sie führt den Namen "Bundes-

prüfstelle für jugendgefährdende Medi-

en". 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Über eine Aufnahme in die Liste ju-

gendgefährdender Medien und über Strei-

chungen aus dieser Liste entscheidet die 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien. 

§ 17 Zuständige Bundesbehörde und 

Leitung 

 

(1) Zuständig für die Durchführung der 

Aufgaben, die nach diesem Gesetz in 

bundeseigener Verwaltung ausgeführt 

werden, ist die Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien als selbststän-

dige Bundesoberbehörde; sie erhält die 

Bezeichnung „Bundeszentrale für Kinder- 

und Jugendmedienschutz“ (Bundeszentra-

le) und untersteht dem Bundesministeri-

um für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. 

 

(2) Die Bundeszentrale wird von einer 

Direktorin oder einem Direktor geleitet 

(Behördenleitung). 

 

 

 § 17a Aufgaben  

 

(1) Die Bundeszentrale unterhält eine 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien, 

die über die Aufnahme von Medien in die 

Liste jugendgefährdender Medien nach § 

18 und über Streichungen aus dieser Liste 

entscheidet. 

 

(2) Die Bundeszentrale fördert durch ge-

eignete Maßnahmen die Weiterentwick-

lung des Kinder- und Jugendmedienschut-

Was die vielfältigen und vielschichtigen 

möglichen (aber nicht für sich genommen 

verpflichtenden) Vorsorgemaßnahmen 

anbelangt, ist festzustellen, dass jeden-

falls in Teilen auf Vorgaben der AVMD-

Richtlinie abgestellt wird, deren Umset-

zung für VSD bereits im JMStV-E und im 

TMG-E geplant sind. In den letztgenann-

ten Entwürfen (der JMStV-E wurde am 

5.12. von der MPK beschlossen) wird die 

Aufsicht über VSD den Medienanstalten 

und der KJM zugeordnet. Durch den 
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zes. Hierzu gehören insbesondere 
1. die Förderung einer gemeinsa-

men Verantwortungsübernahme 
von Staat, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft zur Koordinierung 
einer Gesamtstrategie zur Ver-
wirklichung der Schutzziele des § 
10a, 

2. die Nutzbarmachung und Wei-
terentwicklung der aus der Ge-
samtheit der Spruchpraxis der 
Prüfstelle abzuleitenden Er-
kenntnisse hinsichtlich durch 
Medien verursachter sozialethi-
scher Desorientierung von Kin-
dern und Jugendlichen, insbe-
sondere durch Orientierungshil-
fen für Kinder und Jugendliche, 
personensorgeberechtigte Per-
sonen, Fachkräfte und durch 
Förderung öffentlicher Diskurse 
sowie 

3. ein regelmäßiger Informations-
austausch mit den im Bereich 
des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes tätigen Institutionen 
hinsichtlich der jeweiligen 
Spruchpraxis. 

 

(3) Die Bundeszentrale überprüft die von 

Diensteanbietern nach § 24a vorzuhalten-

den Vorsorgemaßnahmen. 

 

(4) Die Bundeszentrale kann zur Erfüllung 

ihrer Aufgabe aus Absatz 2 Maßnahmen, 

die von überregionaler Bedeutung sind, 

fördern oder selbst durchführen. 

JuSchG-E tritt die neue Bundeszentrale als 

Aufsichtseinrichtung daneben, und zwar 

hinsichtlich der VSD für ein- und dieselben 

Dienste. Eine solche Mehrfachregulierung 

mit einer doppelten Aufsichtsstruktur ist 

ungeachtet kompetenzrechtlicher Fragen 

nicht sinnvoll und führt neben hohen 

Kosten zu Intransparenz und Rechtsunsi-

cherheit für Diensteanbieter und Nutzer. 

Hinzu kommt, dass die Aufsicht von (Me-

dien-)Inhalten staatsfern zu erfolgen hat, 

was mit der Bundeszentrale nicht gewähr-

leistet wäre. Hier werden Neue Aufsichts-

strukturen eingeführt, anstatt bestehende 

zu verschlanken und effizienter zu ma-

chen. Die jeweiligen Befugnisse der ver-

schiedenen Stellen sind nicht trennscharf 

voneinander abgegrenzt was zu Rechts-

unsicherheit bei den Anbietern führt. 

§ 18 Liste jugendgefährdender Medien 

 

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet 

sind, die Entwicklung von Kindern oder 

Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit zu gefähr-

den, sind von der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien in eine Liste 

jugendgefährdender Medien aufzuneh-

§ 18 Liste jugendgefährdender Medien 

 

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet 

sind, die Entwicklung von Kindern oder 

Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit zu gefähr-

den, sind von der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien in eine Liste 

jugendgefährdender Medien aufzuneh-
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men.  

 

 

 

 

 

 

 

Dazu zählen vor allem unsittliche, verro-

hend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Ver-

brechen oder Rassenhass anreizende 

Medien sowie Medien, in denen 

 
1. Gewalthandlungen wie Mord- 

und Metzelszenen selbstzweck-
haft und detailliert dargestellt 
werden oder 

2. Selbstjustiz als einzig bewährtes 
Mittel zur Durchsetzung der 
vermeintlichen Gerechtigkeit 
nahe gelegt wird. 

 

(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen. 
1. In Teil A (Öffentliche Liste der 

Trägermedien) sind alle Träger-
medien aufzunehmen, soweit sie 
nicht den Teilen B, C oder D zu-
zuordnen sind; 

2. in Teil B (Öffentliche Liste der 
Trägermedien mit absolutem 
Verbreitungsverbot) sind, soweit 
sie nicht Teil D zuzuordnen sind, 
Trägermedien aufzunehmen, die 
nach Einschätzung der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährden-
de Medien einen in § 86, § 130, § 
130a, § 131, § 184a, § 184b oder 
§ 184c des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalt haben; 

3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste 
der Medien) sind diejenigen Trä-
germedien aufzunehmen, die 
nur deshalb nicht in Teil A auf-
zunehmen sind, weil bei ihnen 
von einer Bekanntmachung der 
Aufnahme in die Liste gemäß § 
24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, 
sowie alle Telemedien, soweit sie 
nicht Teil D zuzuordnen sind; 

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste 

men. Medien, die geeignet sind, die Ent-

wicklung von Kindern oder Jugendlichen 

oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit zu gefährden, sind von der 

Bundeszentrale nach Entscheidung der 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

in eine Liste (Liste jugendgefährdender 

Medien) aufzunehmen. Dazu zählen vor 

allem unsittliche, verrohend wirkende, zu 

Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassen-

hass anreizende Medien sowie Medien, in 

denen 
1. Gewalthandlungen wie Mord- 

und Metzelszenen selbstzweck-
haft und detailliert dargestellt 
werden oder 

2. Selbstjustiz als einzig bewährtes 
Mittel zur Durchsetzung der 
vermeintlichen Gerechtigkeit 
nahe gelegt wird. 

 

(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen. 
1. In Teil A (Öffentliche Liste der 

Trägermedien) sind alle Träger-
medien aufzunehmen, soweit sie 
nicht den Teilen B, C oder D zu-
zuordnen sind; 

2. in Teil B (Öffentliche Liste der 
Trägermedien mit absolutem 
Verbreitungsverbot) sind, soweit 
sie nicht Teil D zuzuordnen sind, 
Trägermedien aufzunehmen, die 
nach Einschätzung der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährden-
de Medien einen in § 86, § 130, § 
130a, § 131, § 184a, § 184b oder 
§ 184c des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalt haben; 

3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste 
der Medien) sind diejenigen Trä-
germedien aufzunehmen, die 
nur deshalb nicht in Teil A auf-
zunehmen sind, weil bei ihnen 
von einer Bekanntmachung der 
Aufnahme in die Liste gemäß § 
24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, 
sowie alle Telemedien, soweit sie 
nicht Teil D zuzuordnen sind; 

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste 



www.bitkom.org 

 

Stellungnahme 
JuschG-ÄndG 
Seite 23|54 

 

 

 

 

 

 

der Medien mit absolutem Ver-
breitungsverbot) sind diejenigen 
Trägermedien, die nur deshalb 
nicht in Teil B aufzunehmen sind, 
weil bei ihnen von einer Be-
kanntmachung der Aufnahme in 
die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 
2 abzusehen ist, sowie diejeni-
gen Telemedien aufzunehmen, 
die nach Einschätzung der Bun-
desprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien einen in § 86, § 
130, § 130a, § 131, § 184a, § 
184b oder § 184c des Strafge-
setzbuches bezeichneten Inhalt 
haben. 

 

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste auf-

genommen werden 
1. allein wegen seines politischen, 

sozialen, religiösen oder weltan-
schaulichen Inhalts, 

2. wenn es der Kunst oder der Wis-
senschaft, der Forschung oder 
der Lehre dient, 

3. wenn es im öffentlichen Interes-
se liegt, es sei denn, dass die Art 
der Darstellung zu beanstanden 
ist. 

 

(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann 

davon abgesehen werden, ein Medium in 

die Liste aufzunehmen. 

 

(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, 

wenn ein Gericht in einer rechtskräftigen 

Entscheidung festgestellt hat, dass das 

Medium einen der in § 86, § 130, § 130a, § 

131, § 184, § 184a, § 184b oder § 184c des 

Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte 

hat. 

 

 

 

 

 

 

der Medien mit absolutem Ver-
breitungsverbot) sind diejenigen 
Trägermedien, die nur deshalb 
nicht in Teil B aufzunehmen sind, 
weil bei ihnen von einer Be-
kanntmachung der Aufnahme in 
die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 
2 abzusehen ist, sowie diejeni-
gen Telemedien aufzunehmen, 
die nach Einschätzung der Bun-
desprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien einen in § 86, § 
130, § 130a, § 131, § 184a, § 
184b oder § 184c des Strafge-
setzbuches bezeichneten Inhalt 
haben. 

 

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste 

aufgenommen werden 
1. allein wegen seines politischen, 

sozialen, religiösen oder weltan-
schaulichen Inhalts, 

2. wenn es der Kunst oder der Wis-
senschaft, der Forschung oder 
der Lehre dient, 

3. wenn es im öffentlichen Interes-
se liegt, es sei denn, dass die Art 
der Darstellung zu beanstanden 
ist. 

 

(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann 

davon abgesehen werden, ein Medium in 

die Liste aufzunehmen. 

 

(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, 

wenn ein Gericht in einer rechtskräftigen 

Entscheidung festgestellt hat, dass das 

Medium einen der in § 86, § 130, § 130a, § 

131, § 184, § 184a, § 184b oder § 184c des 

Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte 

hat. § 21 Absatz 5 Nummer 2 bleibt unbe-

rührt. 

 

(5a) Erlangt die Prüfstelle für jugendge-

fährdende Medien davon Kenntnis, dass 

eine den Listeneintrag auslösende Ent-

scheidung nach Absatz 5 Satz 1 aufgeho-
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(6) Telemedien sind in die Liste aufzu-

nehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle 

der Länder für den Jugendmedienschutz 

die Aufnahme in die Liste beantragt hat; 

es sei denn, der Antrag ist offensichtlich 

unbegründet oder im Hinblick auf die 

Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien unvertretbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, 

wenn die Voraussetzungen für eine Auf-

nahme nicht mehr vorliegen. Nach Ablauf 

von 25 Jahren verliert eine Aufnahme in 

die Liste ihre Wirkung. 

 

(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme, 

die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 gekenn-

zeichnet sind, findet Absatz 1 keine An-

wendung. Absatz 1 ist außerdem nicht 

anzuwenden, wenn die zentrale Auf-

sichtsstelle der Länder für den Jugendme-

dienschutz über das Telemedium zuvor 

eine Entscheidung dahin gehend getrof-

fen hat, dass die Voraussetzungen für die 

Aufnahme in die Liste jugendgefährden-

der Medien nach Absatz 1 nicht vorliegen. 

ben wurde, hat sie unverzüglich von Amts 

wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen 

für den Verbleib des Mediums in die Liste 

weiterhin vorliegen. 

 

(6) Telemedien sind in die Liste aufzu-

nehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle 

der Länder für den Jugendmedienschutz 

die Aufnahme in die Liste beantragt hat; 

es sei denn, der Antrag ist offensichtlich 

unbegründet oder im Hinblick auf die 

Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien unvertretbar. 

Die Prüfstelle für jugendgefährdende 

Medien schätzt in ihren Entscheidungen 

ein, ob ein Medium einen der in den §§ 86, 

130, 130a, 131, 184, 184a, 184b oder 184c 

des Strafgesetzbuches genannten Inhalte 

hat. Im Bejahungsfall hat sie ihre auch 

insoweit begründete Entscheidung der 

zuständigen Strafverfolgungsbehörde 

zuzuleiten. 

 

(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, 

wenn die Voraussetzungen für eine Auf-

nahme nicht mehr vorliegen. Nach Ablauf 

von 25 Jahren verliert eine Aufnahme in 

die Liste ihre Wirkung. 

 

(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme, 

die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5, auch in 

Verbindung mit § 14 Absatz 9 gekenn-

zeichnet sind, findet Absatz 1 keine An-

wendung. Absatz 1 ist außerdem nicht 

anzuwenden, wenn die zentrale Auf-

sichtsstelle der Länder für den Jugendme-

dienschutz über das Telemedium zuvor 

eine Entscheidung dahin gehend getrof-

fen hat, dass die Voraussetzungen für die 

Aufnahme in die Liste jugendgefährden-
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Hat eine anerkannte Einrichtung der 

Selbstkontrolle das Telemedium zuvor 

bewertet, so findet Absatz 1 nur dann 

Anwendung, wenn die zentrale Aufsichts-

stelle der Länder für den Jugendmedien-

schutz die Voraussetzungen für die Auf-

nahme in die Liste jugendgefährdender 

Medien nach Absatz 1 für gegeben hält. 

 

der Medien nach Absatz 1 nicht vorliegen. 

Hat eine anerkannte Einrichtung der 

Selbstkontrolle das Telemedium zuvor 

bewertet, so findet Absatz 1 nur dann 

Anwendung, wenn die zentrale Aufsichts-

stelle der Länder für den Jugendmedien-

schutz die Voraussetzungen für die Auf-

nahme in die Liste jugendgefährdender 

Medien nach Absatz 1 für gegeben hält 

oder eine Entscheidung der zentralen 

Aufsichtsstelle der Länder für den Ju-

gendmedienschutz nicht vorliegt. 

§ 19 Personelle Besetzung 

 

 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien besteht aus einer oder 

einem von dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

ernannten Vorsitzenden, je einer oder 

einem von jeder Landesregierung zu er-

nennenden Beisitzerin oder Beisitzer und 

weiteren von dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 

ernennenden Beisitzerinnen oder Beisit-

zern. Für die Vorsitzende oder den Vorsit-

zenden und die Beisitzerinnen oder Beisit-

zer ist mindestens je eine Stellvertreterin 

oder ein Stellvertreter zu ernennen. Die 

jeweilige Landesregierung kann ihr Er-

nennungsrecht nach Absatz 1 auf eine 

oberste Landesbehörde übertragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 Personelle Besetzung der Prüfstelle 

für jugendgefährdende Medien 

 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien besteht aus einer oder 

einem von dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

ernannten Vorsitzenden, je einer oder 

einem von jeder Landesregierung zu er-

nennenden Beisitzerin oder Beisitzer und 

weiteren von dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 

ernennenden Beisitzerinnen oder Beisit-

zern. Für die Vorsitzende oder den Vorsit-

zenden und die Beisitzerinnen oder Beisit-

zer ist mindestens je eine Stellvertreterin 

oder ein Stellvertreter zu ernennen. Die 

jeweilige Landesregierung kann ihr Er-

nennungsrecht nach Absatz 1 auf eine 

oberste Landesbehörde übertragen.  

Die Prüfstelle für jugendgefährdende 

Medien besteht aus  
1. der oder dem Vorsitzenden, 
2. je einer oder einem von jeder 

Landesregierung zu ernennen-
den Beisitzerin oder Beisitzer 
und  

3. weiteren von dem Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zu ernen-
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(2) Die von dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 

ernennenden Beisitzerinnen und Beisitzer 

sind den Kreisen 
1. der Kunst, 
2. der Literatur, 
3. des Buchhandels und der Verle-

gerschaft, 
4. der Anbieter von Bildträgern und 

von Telemedien, 
5. der Träger der freien Jugendhilfe, 
6. der Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe, 
7. der Lehrerschaft und 
8. der Kirchen, der jüdischen Kul-

tusgemeinden und anderer Reli-
gionsgemeinschaften, die Kör-
perschaften des öffentlichen 
Rechts sind, 

auf Vorschlag der genannten Gruppen zu 

entnehmen. Dem Buchhandel und der 

Verlegerschaft sowie dem Anbieter von 

Bildträgern und von Telemedien stehen 

diejenigen Kreise gleich, die eine ver-

gleichbare Tätigkeit bei der Auswertung 

und beim Vertrieb der Medien unabhän-

nenden Beisitzerinnen oder Bei-
sitzern.  

Die oder der Vorsitzende wird vom Bun-

desministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend ernannt. Die Behör-

denleitung schlägt hierfür eine bei der 

Bundeszentrale beschäftigte Person vor, 

die die Befähigung zum Richteramt nach 

dem Deutschen Richtergesetz besitzt. Die 

Behördenleitung kann den Vorsitz auch 

selbst ausüben. Für die Vorsitzende oder 

den Vorsitzenden und die Beisitzerinnen 

oder Beisitzer ist mindestens je eine Stell-

vertreterin oder ein Stellvertreter zu er-

nennen. Die jeweilige Landesregierung 

kann ihr Ernennungsrecht nach Satz 1 

Nummer 2 auf eine oberste Landesbehör-

de übertragen. 

 

(2) Die von dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 

ernennenden Beisitzerinnen und Beisitzer 

sind den Kreisen 
1. der Kunst, 
2. der Literatur, 
3. des Buchhandels und der Verle-

gerschaft, 
4. der Anbieter von Bildträgern und 

von Telemedien, 
5. der Träger der freien Jugendhilfe, 
6. der Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe, 
7. der Lehrerschaft und 
8. der Kirchen, der jüdischen Kul-

tusgemeinden und anderer Reli-
gionsgemeinschaften, die Kör-
perschaften des öffentlichen 
Rechts sind, 

auf Vorschlag der genannten Gruppen zu 

entnehmen. Dem Buchhandel und der 

Verlegerschaft sowie dem Anbieter von 

Bildträgern und von Telemedien stehen 

diejenigen Kreise gleich, die eine ver-

gleichbare Tätigkeit bei der Auswertung 

und beim Vertrieb der Medien unabhän-
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gig von der Art der Aufzeichnung und der 

Wiedergabe ausüben. 

 

(3) Die oder der Vorsitzende und die Bei-

sitzerinnen oder Beisitzer werden auf die 

Dauer von drei Jahren bestimmt. Sie kön-

nen von der Stelle, die sie bestimmt hat, 

vorzeitig abberufen werden, wenn sie der 

Verpflichtung zur Mitarbeit in der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien nicht nachkommen. 

 

(4) Die Mitglieder der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien sind an Wei-

sungen nicht gebunden. 

 

 

(5) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien entscheidet in der 

Besetzung von zwölf Mitgliedern, die aus 

der oder dem Vorsitzenden, drei Beisitze-

rinnen oder Beisitzern der Länder und je 

einer Beisitzerin oder einem Beisitzer aus 

den in Absatz 2 genannten Gruppen be-

stehen. Erscheinen zur Sitzung einberufe-

ne Beisitzerinnen oder Beisitzer oder ihre 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 

nicht, so ist die Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien auch in einer 

Besetzung von mindestens neun Mitglie-

dern beschlussfähig, von denen mindes-

tens zwei den in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 ge-

nannten Gruppen angehören müssen. 

 

 

(6) Zur Anordnung der Aufnahme in die 

Liste bedarf es einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der an der Entscheidung mitwir-

kenden Mitglieder der Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien. In der 

gig von der Art der Aufzeichnung und der 

Wiedergabe ausüben. 

 

(3) Die oder der Vorsitzende und die Bei-

sitzerinnen oder Beisitzer werden auf die 

Dauer von drei Jahren bestimmt. Sie kön-

nen von der Stelle, die sie bestimmt hat, 

vorzeitig abberufen werden, wenn sie der 

Verpflichtung zur Mitarbeit in der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien nicht nachkommen. 

 

(4) Die Mitglieder der Bundesprüfstelle 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

sind bei ihren Entscheidungen an Wei-

sungen nicht gebunden. 

 

(5) Die Bundesprüfstelle Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien entscheidet 

in der Besetzung von zwölf Mitgliedern, 

die aus der oder dem Vorsitzenden, drei 

Beisitzerinnen oder Beisitzern der Länder 

und je einer Beisitzerin oder einem Beisit-

zer aus den in Absatz 2 genannten Grup-

pen bestehen. Erscheinen zur Sitzung 

einberufene Beisitzerinnen oder Beisitzer 

oder ihre Stellvertreterinnen oder Stellver-

treter nicht, so ist die Bundesprüfstelle 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

auch in einer Besetzung von mindestens 

neun Mitgliedern beschlussfähig, von 

denen mindestens zwei den in Absatz 2 

Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehören 

müssen. 

 

(6) Zur Anordnung der Aufnahme in die 

Liste bedarf es einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der an der Entscheidung mitwir-

kenden Mitglieder der Bundesprüfstelle 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien. 
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Besetzung des Absatzes 5 Satz 2 ist für die 

Listenaufnahme eine Mindestzahl von 

sieben Stimmen erforderlich. 

In der Besetzung des Absatzes 5 Satz 2 ist 

für die Listenaufnahme eine Mindestzahl 

von sieben Stimmen erforderlich. 

§ 20 Vorschlagsberechtigte Verbände 

 

(1) Das Vorschlagsrecht nach § 19 Abs. 2 

wird innerhalb der nachfolgenden Kreise 

durch folgende Organisationen für je eine 

Beisitzerin oder einen Beisitzer und eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 

ausgeübt: 
1. für die Kreise der Kunst durch 

Deutscher Kulturrat, 
Bund Deutscher Kunsterzieher e. 
V., 
Künstlergilde e. V., 
Bund Deutscher Grafik-Designer, 

2. für die Kreise der Literatur durch 
Verband deutscher Schriftsteller, 
Freier Deutscher Autorenver-
band, 
Deutscher Autorenverband e. V., 
PEN-Zentrum, 

3. für die Kreise des Buchhandels 
und der Verlegerschaft durch 
Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V., 
Verband Deutscher Bahnhofs-
buchhändler, 
Bundesverband Deutscher Buch-, 
Zeitungs- und Zeitschriftengros-
sisten e. V., 
Bundesverband Deutscher Zei-
tungsverleger e. V., 
Verband Deutscher Zeitschrif-
tenverleger e. V., 
Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V. - Verlegeraus-
schuss, 
Arbeitsgemeinschaft der Zeit-
schriftenverlage (AGZV) im Bör-
senverein des Deutschen Buch-
handels, 

4. für die Kreise der Anbieter von 
Bildträgern und von Telemedien 
durch 
Bundesverband Video, 
Verband der Unterhaltungssoft-
ware Deutschland e. V., 
Spitzenorganisation der Film-
wirtschaft e. V., 

§ 20 Vorschlagsberechtigte Verbände 

 

(1) Das Vorschlagsrecht nach § 19 Abs. 2 

wird innerhalb der nachfolgenden Kreise 

durch folgende Organisationen für je eine 

Beisitzerin oder einen Beisitzer und eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 

ausgeübt: 
1. für die Kreise der Kunst durch 

Deutscher Kulturrat, 
Bund Deutscher Kunsterzieher e. 
V., 
Künstlergilde e. V., 
Bund Deutscher Grafik-Designer, 

2. für die Kreise der Literatur durch 
Verband deutscher Schriftsteller, 
Freier Deutscher Autorenver-
band, 
Deutscher Autorenverband e. V., 
PEN-Zentrum, 

3. für die Kreise des Buchhandels 
und der Verlegerschaft durch 
Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V., 
Verband Deutscher Bahnhofs-
buchhändler, 
Bundesverband Deutscher Buch-, 
Zeitungs- und Zeitschriftengros-
sisten e. V., 
Bundesverband Deutscher Zei-
tungsverleger e. V., 
Verband Deutscher Zeitschrif-
tenverleger e. V., 
Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V. - Verlegeraus-
schuss, 
Arbeitsgemeinschaft der Zeit-
schriftenverlage (AGZV) im Bör-
senverein des Deutschen Buch-
handels, 

4. für die Kreise der Anbieter von 
Bildträgern und von Telemedien 
durch 
Bundesverband Video, 
Verband der Unterhaltungssoft-
ware Deutschland e. V., 
Spitzenorganisation der Film-
wirtschaft e. V., 
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Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e. V., 
Deutscher Multimedia Verband 
e. V., 
Electronic Commerce Organisa-
tion e. V., 
Verband der Deutschen Automa-
tenindustrie e. V., 
IVD Interessengemeinschaft der 
Videothekare Deutschlands e. V., 

5. für die Kreise der Träger der 
freien Jugendhilfe durch 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, 
Deutscher Bundesjugendring, 
Deutsche Sportjugend, 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ) e. V., 

6. für die Kreise der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe durch 
Deutscher Landkreistag, 
Deutscher Städtetag, 
Deutscher Städte- und Gemein-
debund, 

7. für die Kreise der Lehrerschaft 
durch 
Gewerkschaft Erziehung u. Wis-
senschaft im Deutschen Gewerk-
schaftsbund, 
Deutscher Lehrerverband, 
Verband Bildung und Erziehung, 
Verein Katholischer deutscher 
Lehrerinnen und 

8. für die Kreise der in § 19 Abs. 2 
Nr. 8 genannten Körperschaften 
des öffentlichen Rechts durch 
Bevollmächtigter des Rates der 
EKD am Sitz der Bundesrepublik 
Deutschland, 
Kommissariat der deutschen Bi-
schöfe - Katholisches Büro in Ber-
lin, 
Zentralrat der Juden in Deutsch-
land. 

Für jede Organisation, die ihr Vorschlags-

recht ausübt, ist eine Beisitzerin oder ein 

Beisitzer und eine stellvertretende Beisit-

zerin oder ein stellvertretender Beisitzer 

zu ernennen. Reicht eine der in Satz 1 

genannten Organisationen mehrere Vor-

schläge ein, wählt das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e. V., 
Deutscher Multimedia Verband 
e. V., 
Electronic Commerce Organisa-
tion e. V., 
Verband der Deutschen Automa-
tenindustrie e. V., 
IVD Interessengemeinschaft der 
Videothekare Deutschlands e. V., 

5. für die Kreise der Träger der 
freien Jugendhilfe durch 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, 
Deutscher Bundesjugendring, 
Deutsche Sportjugend, 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ) e. V., 

6. für die Kreise der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe durch 
Deutscher Landkreistag, 
Deutscher Städtetag, 
Deutscher Städte- und Gemein-
debund, 

7. für die Kreise der Lehrerschaft 
durch 
Gewerkschaft Erziehung u. Wis-
senschaft im Deutschen Gewerk-
schaftsbund, 
Deutscher Lehrerverband, 
Verband Bildung und Erziehung, 
Verein Katholischer deutscher 
Lehrerinnen und 

8. für die Kreise der in § 19 Abs. 2 
Nr. 8 genannten Körperschaften 
des öffentlichen Rechts durch 
Bevollmächtigter des Rates der 
EKD am Sitz der Bundesrepublik 
Deutschland, 
Kommissariat der deutschen Bi-
schöfe - Katholisches Büro in Ber-
lin, 
Zentralrat der Juden in Deutsch-
land. 

Für jede Organisation, die ihr Vorschlags-

recht ausübt, ist eine Beisitzerin oder ein 

Beisitzer und eine stellvertretende Beisit-

zerin oder ein stellvertretender Beisitzer 

zu ernennen. Reicht eine der in Satz 1 

genannten Organisationen mehrere Vor-

schläge ein, wählt das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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eine Beisitzerin oder einen Beisitzer aus. 

 

(2) Für die in § 19 Abs. 2 genannten Grup-

pen können Beisitzerinnen oder Beisitzer 

und stellvertretende Beisitzerinnen und 

Beisitzer auch durch namentlich nicht 

bestimmte Organisationen vorgeschlagen 

werden. Das Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend fordert 

im Januar jedes Jahres im Bundesanzeiger 

dazu auf, innerhalb von sechs Wochen 

derartige Vorschläge einzureichen. Aus 

den fristgerecht eingegangenen Vorschlä-

gen hat es je Gruppe je eine zusätzliche 

Beisitzerin oder einen zusätzlichen Beisit-

zer und eine stellvertretende Beisitzerin 

oder einen stellvertretenden Beisitzer zu 

ernennen. Vorschläge von Organisationen, 

die kein eigenes verbandliches Gewicht 

besitzen oder eine dauerhafte Tätigkeit 

nicht erwarten lassen, sind nicht zu be-

rücksichtigen. Zwischen den Vorschlägen 

mehrerer Interessenten entscheidet das 

Los, sofern diese sich nicht auf einen Vor-

schlag einigen; Absatz 1 Satz 3 gilt ent-

sprechend. Sofern es unter Berücksichti-

gung der Geschäftsbelastung der Bundes-

prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

erforderlich erscheint und sofern die Vor-

schläge der innerhalb einer Gruppe na-

mentlich bestimmten Organisationen 

zahlenmäßig nicht ausreichen, kann das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend auch mehrere Beisitze-

rinnen oder Beisitzer und stellvertretende 

Beisitzerinnen oder Beisitzer ernennen; 

Satz 5 gilt entsprechend. 

eine Beisitzerin oder einen Beisitzer aus. 

 

(2) Für die in § 19 Abs. 2 genannten Grup-

pen können Beisitzerinnen oder Beisitzer 

und stellvertretende Beisitzerinnen und 

Beisitzer auch durch namentlich nicht 

bestimmte Organisationen vorgeschlagen 

werden. Das Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend fordert 

im Januar jedes Jahres im Bundesanzeiger 

dazu auf, innerhalb von sechs Wochen 

derartige Vorschläge einzureichen. Aus 

den fristgerecht eingegangenen Vorschlä-

gen hat es je Gruppe je eine zusätzliche 

Beisitzerin oder einen zusätzlichen Beisit-

zer und eine stellvertretende Beisitzerin 

oder einen stellvertretenden Beisitzer zu 

ernennen. Vorschläge von Organisatio-

nen, die kein eigenes verbandliches Ge-

wicht besitzen oder eine dauerhafte Tä-

tigkeit nicht erwarten lassen, sind nicht zu 

berücksichtigen. Zwischen den Vorschlä-

gen mehrerer Interessenten entscheidet 

das Los, sofern diese sich nicht auf einen 

Vorschlag einigen; Absatz 1 Satz 3 gilt 

entsprechend. Sofern es unter Berücksich-

tigung der Geschäftsbelastung der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien erforderlich erscheint und sofern 

die Vorschläge der innerhalb einer Gruppe 

namentlich bestimmten Organisationen 

zahlenmäßig nicht ausreichen, kann das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend auch mehrere Beisit-

zerinnen oder Beisitzer und stellvertre-

tende Beisitzerinnen oder Beisitzer ernen-

nen; Satz 5 gilt entsprechend. 

§ 21 Verfahren 

 

 

§ 21 Verfahren der Prüfstelle für jugend-

gefährdende Medien 

 

 



www.bitkom.org 

 

Stellungnahme 
JuschG-ÄndG 
Seite 31|54 

 

 

 

 

 

 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien wird in der Regel auf 

Antrag tätig. 

 

(2) Antragsberechtigt sind das Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, die obersten Landesjugend-

behörden, die zentrale Aufsichtsstelle der 

Länder für den Jugendmedienschutz, die 

Landesjugendämter, die Jugendämter 

sowie für den Antrag auf Streichung aus 

der Liste und für den Antrag auf Feststel-

lung, dass ein Medium nicht mit einem 

bereits in die Liste aufgenommenen Me-

dium ganz oder im Wesentlichen inhalts-

gleich ist, auch die in Absatz 7 genannten 

Personen. 

 

 

 

 

 

(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine 

Streichung aus der Liste offensichtlich 

nicht in Betracht, so kann die oder der 

Vorsitzende das Verfahren einstellen. 

 

(4) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien wird von Amts wegen 

tätig, wenn eine in Absatz 2 nicht genann-

te Behörde oder ein anerkannter Träger 

der freien Jugendhilfe dies anregt und die 

oder der Vorsitzende der Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien die Durch-

führung des Verfahrens im Interesse des 

Jugendschutzes für geboten hält. 

 

 

 

 

(1) Die Bundesprüfstelle Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien wird in der 

Regel auf Antrag tätig. 

 

(2) Antragsberechtigt sind das Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, die obersten Landesjugend-

behörden, die zentrale Aufsichtsstelle der 

Länder für den Jugendmedienschutz, die 

Landesjugendämter, die Jugendämter, die 

anerkannten Einrichtungen der freiwilli-

gen Selbstkontrolle, die aus Mitteln des 

Bundes, der Länder oder der Landesmedi-

enanstalten geförderten Internet-

Beschwerdestellen sowie für den Antrag 

auf Streichung aus der Liste und für den 

Antrag auf Feststellung, dass ein Medium 

nicht mit einem bereits in die Liste aufge-

nommenen Medium ganz oder im We-

sentlichen inhaltsgleich ist, auch die in 

Absatz 7 genannten Personen. 

 

(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine 

Streichung aus der Liste offensichtlich 

nicht in Betracht, so kann die oder der 

Vorsitzende das Verfahren einstellen. 

 

(4) Die Bundesprüfstelle Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien wird von 

Amts wegen tätig, wenn eine in Absatz 2 

nicht genannte Behörde oder ein aner-

kannter Träger der freien Jugendhilfe dies 

anregt und die oder der Vorsitzende der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien die Durchführung des Verfahrens 

im Interesse des Jugendschutzes für gebo-

ten hält. 

 

(4a) Anträge und Anregungen, die sich auf 

Medien beziehen, die bei Kindern und 
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(5) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien wird auf Veranlassung 

der oder des Vorsitzenden von Amts we-

gen tätig, 
1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Me-

dium mit einem bereits in die 
Liste aufgenommenen Medium 
ganz oder im Wesentlichen in-
haltsgleich ist, 

2. wenn bekannt wird, dass die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme 
eines Mediums in die Liste nach § 
18 Abs. 7 Satz 1 nicht mehr vor-
liegen, oder 

3. wenn die Aufnahme in die Liste 
nach § 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungs-
los wird und weiterhin die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme 
in die Liste vorliegen. 

 

(6) Vor der Entscheidung über die Auf-

nahme eines Telemediums in die Liste hat 

die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien der zentralen Aufsichtsstel-

le der Länder für den Jugendmedienschutz 

Gelegenheit zu geben, zu dem Telemedi-

um unverzüglich Stellung zu nehmen. Die 

Stellungnahme hat die Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien bei ihrer 

Entscheidung maßgeblich zu berücksich-

tigen. Soweit der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien eine Stel-

lungnahme der zentralen Aufsichtsstelle 

der Länder für den Jugendmedienschutz 

innerhalb von fünf Werktagen nach Auf-

forderung nicht vorliegt, kann sie ohne 

diese Stellungnahme entscheiden. 

 

Jugendlichen besonders verbreitet sind 

oder durch die die Belange des Jugend-

schutzes in besonderem Maße betroffen 

scheinen, können vorrangig behandelt 

werden. 

 

(5) Die Bundesprüfstelle Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien wird auf 

Veranlassung der oder des Vorsitzenden 

von Amts wegen tätig, 
1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Me-

dium mit einem bereits in die 
Liste aufgenommenen Medium 
ganz oder im Wesentlichen in-
haltsgleich ist, 

2. wenn bekannt wird, dass die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme 
eines Mediums in die Liste nach § 
18 Abs. 7 Satz 1 nicht mehr vor-
liegen, oder 

3. wenn die Aufnahme in die Liste 
nach § 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungs-
los wird und weiterhin die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme 
in die Liste vorliegen. 

 

(6) Vor der Entscheidung über die Auf-

nahme eines Telemediums in die Liste hat 

die Bundesprüfstelle Prüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien der zentralen 

Aufsichtsstelle der Länder für den Ju-

gendmedienschutz Gelegenheit zu geben, 

zu dem Telemedium unverzüglich Stel-

lung zu nehmen. Die Stellungnahme hat 

die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien bei ihrer Entscheidung 

maßgeblich zu berücksichtigen. Stellung-

nahmen und Anträge der zentralen Stelle 

der Länder für den Jugendmedienschutz 

hat die Prüfstelle für jugendgefährdende 

Medien bei ihren Entscheidungen maß-

geblich zu berücksichtigen. Soweit der 

Bundesprüfstelle Prüfstelle für jugendge-

fährdende Medien eine Stellungnahme 
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(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der 

Inhaberin oder dem Inhaber der Nut-

zungsrechte sowie bei Telemedien dem 

Anbieter ist Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Die Entscheidungen sind 
1. bei Trägermedien der Urheberin 

oder dem Urheber sowie der In-
haberin oder dem Inhaber der 
Nutzungsrechte, 

2. bei Telemedien der Urheberin 
oder dem Urheber sowie dem 
Anbieter, 

3. der antragstellenden Behörde, 
4. dem Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, den obersten Landesju-
gendbehörden und der zentralen 
Aufsichtsstelle der Länder für 
den Jugendmedienschutz 

zuzustellen. Sie hat die sich aus der Ent-

scheidung ergebenden Verbreitungs- und 

Werbebeschränkungen im Einzelnen 

aufzuführen. Die Begründung ist beizufü-

gen oder innerhalb einer Woche durch 

Zustellung nachzureichen. 

 

 

 

 

der zentralen Aufsichtsstelle der Länder 

für den Jugendmedienschutz innerhalb 

von fünf Werktagen nach Aufforderung 

nicht vorliegt, kann sie ohne diese Stel-

lungnahme entscheiden. 

 

(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der 

Inhaberin oder dem Inhaber der Nut-

zungsrechte sowie bei Telemedien dem 

Anbieter ist Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben, soweit der Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien die Anschrif-

ten bekannt sind oder die Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien die Anschrif-

ten durch Angaben im Zusammenhang 

mit dem Medium unter zumutbarem 

Aufwand aus öffentlich zugänglichen 

Quellen ermitteln kann. 

 

(8) Die Entscheidungen sind 
1. bei Trägermedien der Urheberin 

oder dem Urheber sowie der In-
haberin oder dem Inhaber der 
Nutzungsrechte, 

2. bei Telemedien der Urheberin 
oder dem Urheber sowie dem 
Anbieter, und 

3. der antragstellenden Behörde, 
4. dem Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, den obersten Landesju-
gendbehörden und der zentralen 
Aufsichtsstelle der Länder für 
den Jugendmedienschutz 

zuzustellen. Sie hat die sich aus der Ent-

scheidung ergebenden Verbreitungs- und 

Werbebeschränkungen im Einzelnen 

aufzuführen. Die Begründung ist beizufü-

gen oder innerhalb einer Woche durch 

Zustellung nachzureichen. Dem Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, den obersten Landesjugend-

behörden, der zentralen Aufsichtsstelle 

der Länder für den Jugendmedienschutz 
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(9) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien soll mit der zentralen 

Aufsichtsstelle der Länder für den Ju-

gendmedienschutz zusammenarbeiten 

und einen regelmäßigen Informationsaus-

tausch pflegen. 

 

(10) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien kann ab dem 1. Januar 

2004 für Verfahren, die auf Antrag der in 

Absatz 7 genannten Personen eingeleitet 

werden und die auf die Entscheidung 

gerichtet sind, dass ein Medium 

 
1. nicht mit einem bereits in die Lis-

te für jugendgefährdende Medi-
en aufgenommenen Medium 
ganz oder im Wesentlichen in-
haltsgleich ist oder 

2. aus der Liste für jugendgefähr-
dende Medien zu streichen ist, 

Gebühren und Auslagen erheben. Das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates die gebührenpflichtigen 

Tatbestände und die Gebührensätze nä-

her zu bestimmen. 

und der das Verfahren anregenden Be-

hörde oder Einrichtung oder dem das 

Verfahren nach Absatz 4 anregenden 

Träger ist die Entscheidung zu übermit-

teln. 

 

(9) Die Bundesprüfstelle Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien soll mit der 

zentralen Aufsichtsstelle der Länder für 

den Jugendmedienschutz zusammenar-

beiten und einen regelmäßigen Informa-

tionsaustausch pflegen. 

 

(10) Die Bundesprüfstelle Prüfstelle für 

jugendgefährdende Medien kann ab dem 

1. Januar 2004 für Verfahren, die auf An-

trag der in Absatz 7 genannten Personen 

eingeleitet werden und die auf die Ent-

scheidung gerichtet sind, dass ein Medi-

um 
1. nicht mit einem bereits in die Lis-

te für jugendgefährdende Medi-
en aufgenommenen Medium 
ganz oder im Wesentlichen in-
haltsgleich ist oder 

2. aus der Liste für jugendgefähr-
dende Medien zu streichen ist, 

Gebühren und Auslagen erheben. Das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates die gebührenpflichtigen 

Tatbestände und die Gebührensätze nä-

her zu bestimmen. 

§ 22 Aufnahme von periodischen Träger-

medien und Telemedien 

 

 

(1) Periodisch erscheinende Trägermedien 

können auf die Dauer von drei bis zwölf 

Monaten in die Liste jugendgefährdender 

Medien aufgenommen werden, wenn 

§ 22 Aufnahme periodisch erscheinender 

Medien in die Liste jugendgefährdender 

Medien 

 

(1) Periodisch erscheinende Trägermedien 

Medien können auf die Dauer von drei bis 

zwölf Monaten in die Liste jugendgefähr-

dender Medien aufgenommen werden, 
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innerhalb von zwölf Monaten mehr als 

zwei ihrer Folgen in die Liste aufgenom-

men worden sind. Dies gilt nicht für Ta-

geszeitungen und politische Zeitschriften. 

 

 

(2) Telemedien können auf die Dauer von 

drei bis zwölf Monaten in die Liste ju-

gendgefährdender Medien aufgenommen 

werden, wenn innerhalb von zwölf Mona-

ten mehr als zwei ihrer Angebote in die 

Liste aufgenommen worden sind. Absatz 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 

wenn innerhalb von zwölf Monaten mehr 

als zwei ihrer Folgen in die Liste aufge-

nommen worden sind. Dies gilt nicht für 

Tageszeitungen und politische Zeitschrif-

ten sowie für deren digitale Ausgaben. 

 

(2) Telemedien können auf die Dauer von 

drei bis zwölf Monaten in die Liste ju-

gendgefährdender Medien aufgenommen 

werden, wenn innerhalb von zwölf Mona-

ten mehr als zwei ihrer Angebote in die 

Liste aufgenommen worden sind. Absatz 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 23 Vereinfachtes Verfahren 

 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien kann im vereinfachten 

Verfahren in der Besetzung durch die oder 

den Vorsitzenden und zwei weiteren Mit-

gliedern, von denen eines den in § 19 Abs. 

2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehö-

ren muss, einstimmig entscheiden, wenn 

das Medium offensichtlich geeignet ist, 

die Entwicklung von Kindern oder Jugend-

lichen oder ihre Erziehung zu einer eigen-

verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit zu gefährden. Kommt 

eine einstimmige Entscheidung nicht 

zustande, entscheidet die Bundesprüfstel-

le für jugendgefährdende Medien in voller 

Besetzung (§ 19 Abs. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23 Vereinfachtes Verfahren 

 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien kann im vereinfachten 

Verfahren in der Besetzung durch die oder 

den Vorsitzenden und zwei weiteren Mit-

gliedern, von denen eines den in § 19 Abs. 

2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehö-

ren muss, einstimmig entscheiden, wenn 

das Medium offensichtlich geeignet ist, 

die Entwicklung von Kindern oder Jugend-

lichen oder ihre Erziehung zu einer eigen-

verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit zu gefährden. Kommt 

eine einstimmige Entscheidung nicht 

zustande, entscheidet die Bundesprüfstel-

le für jugendgefährdende Medien in voller 

Besetzung (§ 19 Abs. 5). 

 

In einem vereinfachten Verfahren kann 

die Prüfstelle für jugendgefährdende 

Medien über die Aufnahme von Medien in 

die Liste jugendgefährdender Medien 

entscheiden, wenn 
1. das Medium offensichtlich ge-

eignet ist, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigen-
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(2) Eine Aufnahme in die Liste nach § 22 

ist im vereinfachten Verfahren nicht mög-

lich. 

 

(3) Gegen die Entscheidung können die 

Betroffenen (§ 21 Abs. 7) innerhalb eines 

Monats nach Zustellung Antrag auf Ent-

scheidung durch die Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien in voller Be-

setzung stellen. 

 

(4) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Auf-

nahme eines Mediums in die Liste kann 

die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien die Streichung aus der Liste 

unter der Voraussetzung des § 21 Abs. 5 

Nr. 2 im vereinfachten Verfahren be-

schließen. 

 

verantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu 
gefährden, oder 

2. bei einem Telemedium auf An-
trag oder nach einer Stellung-
nahme der zentralen Aufsichts-
stelle der Länder für den Ju-
gendmedienschutz entschieden 
wird. 
 

Im vereinfachten Verfahren treffen die 

oder der Vorsitzende und zwei weitere 

Mitglieder der Prüfstelle für jugendge-

fährdende Medien, von denen ein Mitglied 

einer der in § 19 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 

genannten Gruppen angehören muss, die 

Entscheidung. Die Entscheidung kann im 

vereinfachten Verfahren nur einstimmig 

getroffen werden. Kommt eine einstim-

mige Entscheidung nicht zustande, ent-

scheidet die Prüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien in voller Besetzung (§ 19 

Absatz 5). 

 

(2) Eine Aufnahme in die Liste nach § 22 

ist im vereinfachten Verfahren nicht mög-

lich. 

 

(3) Gegen die Entscheidung können die 

Betroffenen (§ 21 Abs. 7) innerhalb eines 

Monats nach Zustellung Antrag auf Ent-

scheidung durch die Bundesprüfstelle 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

in voller Besetzung stellen. 

 

(4) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Auf-

nahme eines Mediums in die Liste kann 

die Bundesprüfstelle Prüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien die Streichung 

aus der Liste unter der Voraussetzung des 

§ 21 Abs. 5 Nr. 2 im vereinfachten Verfah-

ren beschließen. 
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(5) Wenn die Gefahr besteht, dass ein 

Träger- oder Telemedium kurzfristig in 

großem Umfange vertrieben, verbreitet 

oder zugänglich gemacht wird und die 

endgültige Listenaufnahme offensichtlich 

zu erwarten ist, kann die Aufnahme in die 

Liste im vereinfachten Verfahren vorläufig 

angeordnet werden. Absatz 2 gilt entspre-

chend. 

 

(6) Die vorläufige Anordnung ist mit der 

abschließenden Entscheidung der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien, jedoch spätestens nach Ablauf 

eines Monats, aus der Liste zu streichen. 

Die Frist des Satzes 1 kann vor ihrem Ab-

lauf um höchstens einen Monat verlän-

gert werden. Absatz 1 gilt entsprechend. 

Soweit die vorläufige Anordnung im Bun-

desanzeiger bekannt zu machen ist, gilt 

dies auch für die Verlängerung. 

(5) Wenn die Gefahr besteht, dass ein 

Träger- oder Telemedium Medium kurz-

fristig in großem Umfange vertrieben, 

verbreitet oder zugänglich gemacht wird 

und die endgültige Listenaufnahme offen-

sichtlich zu erwarten ist, kann die Auf-

nahme in die Liste im vereinfachten Ver-

fahren vorläufig angeordnet werden. 

Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

(6) Die vorläufige Anordnung ist mit der 

abschließenden Entscheidung der Bun-

desprüfstelle Prüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien, jedoch spätestens nach 

Ablauf eines Monats, aus der Liste zu 

streichen. Die Frist des Satzes 1 kann vor 

ihrem Ablauf um höchstens einen Monat 

verlängert werden. Absatz 1 gilt entspre-

chend. Soweit die vorläufige Anordnung 

im Bundesanzeiger bekannt zu machen 

ist, gilt dies auch für die Verlängerung. 

§ 24 Führung der Liste jugendgefährden-

der Medien 

 

(1) Die Liste jugendgefährdender Medien 

wird von der oder dem Vorsitzenden der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien geführt. 

 

 

 

(2) Entscheidungen über die Aufnahme in 

die Liste oder über Streichungen aus der 

Liste sind unverzüglich auszuführen. Die 

Liste ist unverzüglich zu korrigieren, wenn 

Entscheidungen der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien aufgehoben 

werden oder außer Kraft treten. 

 

 

§ 24 Führung der Liste jugendgefährden-

der Medien 

 

(1) Die Liste jugendgefährdender Medien 

wird von der oder dem Vorsitzenden der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien geführt. Die Bundeszentrale führt 

die Liste jugendgefährdender Medien 

nach § 17a Absatz 1. 

 

(2) Entscheidungen über die Aufnahme in 

die Liste oder über Streichungen aus der 

Liste sind unverzüglich auszuführen. Die 

Liste ist unverzüglich zu korrigieren, wenn 

Entscheidungen der Bundesprüfstelle 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

aufgehoben werden oder außer Kraft 

treten. 
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(3) Wird ein Trägermedium in die Liste 

aufgenommen oder aus ihr gestrichen, so 

ist dies unter Hinweis auf die zugrunde 

liegende Entscheidung im Bundesanzeiger 

bekannt zu machen. Von der Bekanntma-

chung ist abzusehen, wenn das Träger-

medium lediglich durch Telemedien ver-

breitet wird oder wenn anzunehmen ist, 

dass die Bekanntmachung der Wahrung 

des Jugendschutzes schaden würde. 

 

 

 

 

 

 

(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der 

Liste jugendgefährdender Medien aufge-

nommen, so hat die oder der Vorsitzende 

dies der zuständigen Strafverfolgungsbe-

hörde mitzuteilen. Wird durch rechtskräf-

tiges Urteil festgestellt, dass sein Inhalt 

den in Betracht kommenden Tatbestand 

des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht, 

ist das Medium in Teil A oder C der Liste 

(2a) Die Liste jugendgefährdender Medien 

ist als öffentliche Liste zu führen. Würde 

die Bekanntmachung eines Mediums in 

der öffentlichen Liste jedoch der Wahrung 

des Kinder- und Jugendschutzes schaden, 

so ist dieses Medium in einem nichtöf-

fentlichen Teil der Liste zu führen. Ein 

solcher Schaden ist insbesondere dann 

anzunehmen, wenn eine Bezeichnung des 

Mediums in der öffentlichen Liste nur in 

der Weise erfolgen kann, dass durch die 

Bezeichnung für Kinder und Jugendliche 

zugleich der unmittelbare Zugang mög-

lich wird. 

 

(3) Wird ein Trägermedium in die Liste 

aufgenommen oder aus ihr gestrichen, so 

ist dies unter Hinweis auf die zugrunde 

liegende Entscheidung im Bundesanzeiger 

bekannt zu machen. Von der Bekanntma-

chung ist abzusehen, wenn das Träger-

medium lediglich durch Telemedien ver-

breitet wird oder wenn anzunehmen ist, 

dass die Bekanntmachung der Wahrung 

des Jugendschutzes schaden würde. Wird 

ein Medium in den öffentlichen Teil der 

Liste aufgenommen oder aus ihm gestri-

chen, so ist dies unter Hinweis auf die 

zugrunde liegende Entscheidung im Bun-

desanzeiger bekannt zu machen. 

 

(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der 

Liste jugendgefährdender Medien aufge-

nommen, so hat die oder der Vorsitzende 

dies der zuständigen Strafverfolgungsbe-

hörde mitzuteilen. Wird durch rechtskräf-

tiges Urteil festgestellt, dass sein Inhalt 

den in Betracht kommenden Tatbestand 

des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht, 

ist das Medium in Teil A oder C der Liste 
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aufzunehmen. Die oder der Vorsitzende 

führt eine erneute Entscheidung der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien herbei, wenn in Betracht kommt, 

dass das Medium aus der Liste zu strei-

chen ist. 

 

(5) Wird ein Telemedium in die Liste ju-

gendgefährdender Medien aufgenommen 

und ist die Tat im Ausland begangen wor-

den, so soll die oder der Vorsitzende dies 

den im Bereich der Telemedien anerkann-

ten Einrichtungen der Selbstkontrolle zum 

Zweck der Aufnahme in nutzerautonome 

Filterprogramme mitteilen. Die Mitteilung 

darf nur zum Zweck der Aufnahme in 

nutzerautonome Filterprogramme ver-

wandt werden. 

 

aufzunehmen. Die oder der Vorsitzende 

führt eine erneute Entscheidung der Bun-

desprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien herbei, wenn in Betracht kommt, 

dass das Medium aus der Liste zu strei-

chen ist. 

 

(5) Wird ein Telemedium in die Liste ju-

gendgefährdender Medien aufgenommen 

und ist die Tat im Ausland begangen wor-

den, so soll die oder der Vorsitzende dies 

den im Bereich der Telemedien anerkann-

ten Einrichtungen der Selbstkontrolle zum 

Zweck der Aufnahme in nutzerautonome 

Filterprogramme mitteilen. Die Mitteilung 

darf nur zum Zweck der Aufnahme in 

nutzerautonome Filterprogramme ver-

wandt werden. 

(4) Die Bundeszentrale kann die Liste der 

zentralen Aufsichtsstelle der Länder für 

den Jugendmedienschutz, den im Bereich 

der Telemedien anerkannten Einrichtun-

gen der Selbstkontrolle und den aus Mit-

teln des Bundes, der Länder oder der Lan-

desmedienanstalten geförderten Internet-

Beschwerdestellen in geeigneter Form 

mitteilen, damit der Listeninhalt zum 

Abgleich von Angeboten in Telemedien 

mit in die Liste aufgenommenen Medien 

genutzt werden kann, um Kindern und 

Jugendlichen möglichst ungefährdeten 

Zugang zu Angeboten zu ermöglichen und 

die Bearbeitung von Hinweisen auf ju-

gendgefährdende Inhalte zu vereinfachen. 

Die Mitteilung umfasst einen Hinweis auf 

Einschätzungen nach § 18 Absatz 6. 

 

(5) In Bezug auf die vor Ablauf des [Einset-

zen: Datum des Tages vor Inkrafttreten 

nach Artikel 3 dieses Gesetzes] in die Liste 
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jugendgefährdender Medien aufgenom-

menen Träger- und Telemedien gelten § 

18 Absatz 2 und § 24 Absatz 2 in der bis zu 

diesem Tag geltenden Fassung fort. Die 

Trägermedien, deren Aufnahme in die 

Liste jugendgefährdender Medien bis zum 

[Einsetzen: Datum des Tages vor Inkraft-

treten nach Artikel 3 dieses Gesetzes] 

bekannt gemacht worden ist, können 

unter Benennung der Listenteile A oder B 

in eine gemeinsame Listenstruktur mit der 

ab diesem Tag zu führenden Liste über-

führt werden. 

 § 24a Vorsorgemaßnahmen 

 

(1) Diensteanbieter, die fremde Informati-

onen für Nutzerinnen und Nutzer mit 

Gewinnerzielungsabsicht speichern oder 

bereitstellen, haben unbeschadet des § 10 

des 

Telemediengesetzes durch angemessene 

und wirksame strukturelle Vorsorgemaß-

nahmen dafür Sorge zu tragen, dass die 

Schutzziele des § 10a Nummer 1 bis 3 

gewahrt werden. Die Pflicht nach Satz 1 

besteht nicht für Diensteanbieter, deren 

Angebote sich nicht an Kinder und Ju-

gendliche richten und von diesen übli-

cherweise nicht genutzt werden sowie für 

journalistisch-redaktionell gestaltete 

Angeboten, die vom Diensteanbieter 

selbst verantwortet werden. 

 

(2) Als Vorsorgemaßnahmen kommen 

insbesondere in Betracht: 
1. die Bereitstellung eines den Best-

immungen der §§ 10a Absatz 1 
und Absatz 2 und 10b Absatz 1 
bis Absatz 3 Satz 2 des Telemedi-
engesetzes entsprechenden 
Melde- und Abhilfeverfahrens, 
mit dem Nutzerinnen und Nut-

Zunächst ist die Bezeichnung der Ver-

pflichteten, also „Diensteanbieter, die 

fremde Informationen für Nutzer mit 

Gewinnerzielungsabsicht speichern oder 

bereitstellen“, ohne Konkretisierung prob-

lematisch. Von sozialen Netzwerken, VSD, 

Blogging-Diensten, Film- und Spieleplatt-

formen über App-Stores bis hin zu Mess-

enger-Diensten scheint alles gemeint sein 

zu können. In den Erläuterungen heißt es, 

dass der Anwendungsbereich der Norm 

offen formuliert wurde, und es den Anbie-

tern zuvörderst selbst obliegen würde, ob 

sie darunter fallen oder nicht (vgl. S. 67). 

Dieses aber ist eine wesentliche Entschei-

dung, die durch den Gesetzgeber unmiss-

verständlich und abschließend zu treffen 

ist.  

Die Verpflichtung auf Vorsorgemaßnah-

men soll auch für Angebote gelten, die 

sich nicht an Kinder und Jugendliche rich-

ten, aber gleichwohl von ihnen genutzt 

werden. Es ist vollkommen unklar, wie 

hoch der Anteil der Nutzung von Kindern 

und Jugendlichen sein müsste, um die 

Verpflichtung auszulösen: Wie soll der 
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zer folgende Beschwerden mel-
den können: 

a) unzulässige Angebote 
nach § 4 des Jugend-
medienschutz-
Staatsvertrages, oder 

b) entwicklungsbeein-
trächtigende Angebote 
nach § 5 Absatz 1 und 2 
des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages, 
die der Diensteanbieter 
der Allgemeinheit be-
reitstellt, ohne seiner 
Verpflichtung aus § 5 
Absatz 1 des Jugend-
medienschutz-
Staatsvertrages durch 
Maßnahmen nach § 5 
Absatz 3 bis 5 des Ju-
gendmedienschutz-
Staatsvertrages nach-
zukommen; 

2. die Bereitstellung eines Melde- 
und Abhilfeverfahrens mit einer 
für Kinder und Jugendliche ge-
eigneten Benutzerführung, im 
Rahmen dessen insbesondere 
minderjährige Nutzer und Nut-
zerinnen Beeinträchtigungen ih-
rer persönlichen Integrität durch 
nutzergenerierte Informationen 
dem Diensteanbieter melden 
können; 

3. die Bereitstellung eines Einstu-
fungssystems für nutzergene-
rierte audiovisuelle Inhalte, mit 
dem Nutzerinnen und Nutzer im 
Zusammenhang mit der Gene-
rierung standardmäßig insbe-
sondere dazu aufgefordert wer-
den, die Eignung eines Inhalts 
entsprechend der Altersstufe „ab 
18 Jahren“ als nur für Erwachse-
ne zu bewerten; 

4. die Bereitstellung technischer 
Mittel zur Altersverifikation für 
nutzergenerierte audiovisuelle 
Inhalte, die die Nutzerin oder der 
Nutzer im Zusammenhang mit 
der Generierung entsprechend 
der Altersstufe „ab 18 Jahren“ als 
nur für Erwachsene geeignet 
bewertet hat; 

5. der leicht auffindbare Hinweis 
auf anbieterunabhängige Bera-

Anbieter Kenntnis davon erlangen, ob 

Kinder und Jugendliche unter seinen Nut-

zern sind? Grundsätzlich stellt sich durch-

aus die Frage, ob hiermit erreicht werden 

soll, dass alle Dienste so ausgerichtet 

werden, dass sie Standard-mäßig eine 

Kinderwelt anbieten. Es ist zumindest 

fraglich, ob derartige Voreinstellungen der 

Dienste-Realität entsprechen würden. Hat 

dies z.B. auch zur Folge, dass jedes Melde- 

und Abhilfeverfahren kindgerecht ausge-

staltet sein muss oder muss der Dienst in 

Form einer Altersverifikation überprüfen 

ob es sich um Kind handelt? Letzteres 

wäre datenschutzrechtlich problematisch, 

da hierzu mehr persönliche Daten erfasst 

und gespeichert werden müssten, als für 

die Betreibung des jeweiligen Dienstes 

notwendig ist. 

Wir begrüßen die gesetzliche Klarstellung, 

dass journalistisch-redaktionell gestaltete 

Angebote, die vom Diensteanbieter selbst 

verantwortet werden, vom Anwendungs-

bereich der Norm ausgenommen werden. 

Eine Reihe von technischen Vorsorge-

maßnahmen wird aufgelistet, ohne dass 

im Vorwege eine angemessene technische 

Folgenabschätzung durchgeführt wurde. 

Die Umsetzung einiger Maßnahmen er-

scheint schwierig, da diese sehr spezifisch 

Bezug auf individuelle Geschäftsmodelle 

nehmen und zum Teil nicht zukunftsori-

entiert sind. Teilweise ist auch unklar, wie 

sich der Gesetzgeber die Ausgestaltung 

der technischen Mittel durch die betroffe-

nen Anbieter vorstellt. Technische Jugend-

schutzsysteme werden zudem zu wenig 
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tungsangebote, Hilfe- und Mel-
demöglichkeiten; 

6. die Bereitstellung technischer 
Mittel zur Steuerung und Beglei-
tung der Nutzung der Angebote 
durch die personensorgeberech-
tigten Personen; 

7. die Einrichtung von Voreinstel-
lungen, die Nutzungsrisiken für 
Kinder und Jugendliche unter Be-
rücksichtigung ihres Alters be-
grenzen, indem insbesondere 
ohne ausdrückliche anderslau-
tende Einwilligung 

a) Nutzerprofile weder 
durch Suchdienste auf-
gefunden werden kön-
nen, noch für nicht an-
gemeldete Personen 
einsehbar sind, 

b) Standort- und Kontakt-
daten und die Kommu-
nikation mit anderen 
Nutzerinnen und Nut-
zern nicht veröffent-
licht werden, 

c) die Kommunikation mit 
anderen Nutzerinnen 
und Nutzern auf einen 
von den Nutzerinnen 
und Nutzern vorab 
selbst gewählten Kreis 
eingeschränkt ist, 

d) die Nutzung anonym 
oder unter Pseudonym 
erfolgt und 

e) Nutzungsdaten nicht 
an Dritte weitergege-
ben werden; 

8. die Verwendung von Bestim-
mungen in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, die den An-
forderungen des § 10c Absatz 1 
des Telemediengesetzes ent-
sprechen und die für die Nut-
zung wesentlichen Bestimmun-
gen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen in kindgerechter 
Weise darstellen. 

 

(3) Der Diensteanbieter ist von der Pflicht 

nach Absatz 1 und 2 befreit, wenn das 

Angebot im Inland weniger als eine Milli-

on Nutzerinnen und Nutzer hat. 

berücksichtigt. 

Insbesondere die vorgesehenen Vorsor-

gamaßnahmen riskieren Überlappungen 

und Inkonsistenzen mit ähnlichen Pflich-

ten in JMStV, TMG und NetzDG. 

Zu der Ausnahme für Anbieter, die weni-

ger als eine Millionen Nutzer haben, gilt 

erneut: Die Definition von konkreten 

Schwellenwerten ist grundsätzlich sehr 

schwierig und auch den Gegebenheiten 

des Marktes meist nicht angemessen. Mit 

Schwellenwerten, also einem strikt quan-

titativen Ansatz, verknüpft ist immer eine 

Gefahr der rechtlichen Ungenauigkeit bis 

hin zur Umgehung. Der Schwellenwert 

von eine Million Nutzern erscheint zudem 

willkürlich und lässt offen, um welche 

Nutzer es geht: minderjährige Nutzer oder 

alle Nutzer? Abonnenten oder einzelne 

Zugriffe auf den Dienst (unique u-

ser/visits)? Auf welchen Zeitraum wird bei 

der Bemessung abgestellt? 

 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass in 

Absatz 4 auf die Bestimmungen des Tele-

mediengesetzes und damit auf das euro-

parechtliche Herkunftslandprinzip verwie-

sen wird (vgl. Begründung S. 72). Nach 

dem in § 3 TMG geregelten „Herkunfts-

landprinzip“ unterliegen Telemedien-

diensteanbieter, die ihren Sitz in einem 

anderen Mitgliedsstaat haben, den dorti-

gen Regelungen. Ausnahmen i.S.d. § 3 (5) 

TMG sind nur in konkreten Einzelfällen 

möglich. Angesichts der Gesetzesbegrün-

dung (vgl. S. 36, 66) ist allerdings unklar, 

ob sich der Entwurfsverfasser auf diese 

Ausnahmen stützen möchte, um auslän-
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(4) Die Bestimmungen des Netzwerk-

durchsetzungsgesetzes vom 1. September 

2017 (BGBl. I S. 3352) und des Telemedi-

engesetzes [vom (BGBl.)] bleiben unbe-

rührt. 

dische Anbieter einzubeziehen. Da dies 

europarechtlich unzulässig wäre, geht 

Bitkom davon aus, dass dem Herkunfts-

landprinzip hier Rechnung getragen wird 

und Einschränkungen nur insoweit mög-

lich sind, wie die Schutzziele des Jugend-

schutzes in relevanter Weise beeinträch-

tigt werden und eine Vielzahl erheblicher 

und gegen den Jugendschutz verstoßen-

der Einzelfälle durch die Anbieter mit Sitz 

im EU-Ausland auch nach Inkenntnisset-

zung nicht behoben werden. 

 § 24b Überprüfung der Vorsorgemaß-

nahmen 

 

(1) Die Bundeszentrale überprüft die Um-

setzung, die konkrete Ausgestaltung und 

die Angemessenheit der von Dienstean-

bietern nach § 24a Absatz 1 und 2 zu 

treffenden Vorsorgemaßnahmen. Das 

gemeinsame Kompetenzzentrum von 

Bund und Ländern für den Jugendmedien-

schutz im Internet  „jugendschutz.net“ 

nimmt erste Einschätzungen der von den 

Diensteanbietern getroffenen Vorsorge-

maßnahmen vor. „jugendschutz.net“ 

unterrichtet die Bundeszentrale über 

seine ersten Einschätzungen nach Satz 2. 

Im Rahmen der Prüfung nach Satz 1 gibt 

die Bundeszentrale der zentralen Auf-

sichtsstelle der Länder für den Jugendme-

dienschutz Gelegenheit zur Stellungnah-

me. 

 

(2) Die Pflicht nach § 24a Absatz 1 und 2 

ist erfüllt, wenn in einer Richtlinie konkre-

tisierte Maßnahmen umgesetzt worden 

sind und die Richtlinie 
1. im Rahmen der Mitgliedschaft in 
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einer nach den Bestimmungen 
des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages anerkannten 
Einrichtung der freiwilligen 
Selbstkontrolle gemeinsam ver-
einbart, 

2. der Bundeszentrale vorgelegt 
und durch diese als nach § 24a 
Absatz 1 und 2 als angemessen 
beurteilt wurde und 

3. nach § 24c Absatz 2 veröffent-
licht wurde. 

 

(3) Stellt die Bundeszentrale fest, dass ein 

Diensteanbieter einer Verpflichtung nach 

§ 24a Absatz 1 und 2 nicht oder nicht in 

angemessener Weise nachkommt, fordert 

sie den Diensteanbieter zur Stellungnah-

me auf und soll diesen zunächst zu den 

nach § 24a Absatz 1 und 2 zu treffenden 

Vorsorgemaßnahmen beraten. Werden 

daraufhin festgestellte Verpflichtungen 

nicht erfüllt, fordert sie den Diensteanbie-

ter unter angemessener Fristsetzung zur 

Abhilfe auf. 

 

(4) Schafft der Diensteanbieter innerhalb 

der nach Absatz 3 Satz 2 gesetzten Frist 

keine Abhilfe, kann die Bundeszentrale die 

zur Abhilfe und Einhaltung der Verpflich-

tung erforderlichen Vorsorgemaßnahmen 

nach § 24a Absatz 1 unter erneuter an-

gemessener Fristsetzung anordnen. Zuvor 

gibt die Bundeszentrale der zentralen 

Aufsichtsstelle der Länder für den Ju-

gendmedienschutz Gelegenheit zur Stel-

lungnahme. 

 

(5) Hat eine anerkannte Einrichtung der 

freiwilligen Selbstkontrolle eine Pflicht 

des Diensteanbieters gemäß § 24a Absatz 

1 und 2 ausgeschlossen, ist der Prüfum-

fang der Bundeszentrale auf die Über-
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schreitung der Grenzen des Beurteilungs-

spielraums durch die Einrichtung der 

freiwilligen Selbstkontrolle beschränkt. 

 § 24c Richtlinie der freiwilligen Selbstkon-

trolle 

 

(1) Bei der Erarbeitung einer Richtlinie 

nach § 24b Absatz 2 Satz 1 sind die Sicht-

weise von Kindern und Jugendlichen und 

deren Belange in geeigneter Weise ange-

messen zu berücksichtigen. 

 

(2) Die vereinbarte Richtlinie ist in deut-

scher Sprache im Bundesanzeiger, auf der 

Homepage des Diensteanbieters und der 

Homepage der Einrichtung der freiwilli-

gen Selbstkontrolle spätestens einen 

Monat nach Ende des Quartals, in dem die 

Vereinbarung durch die Bundeszentrale 

als angemessen beurteilt wurde, zu veröf-

fentlichen. Die auf der Homepage veröf-

fentlichte Richtlinie muss leicht erkenn-

bar, unmittelbar erreichbar und ständig 

verfügbar sein. 

 

 § 24d Inländischer Zustellungsbevoll-

mächtigter 

 

Diensteanbieter im Sinne des § 24a Absatz 

1 haben einen inländischen Zustellungs-

bevollmächtigten zu benennen und auf 

diesen in ihrem Angebot in leicht erkenn-

barer und unmittelbar erreichbarer Weise 

aufmerksam zu machen. An den inländi-

schen Zustellungsbevollmächtigten kön-

nen unter Beachtung des § 24a Absatz 4 

Zustellungen in Verfahren nach § 24b 

Absatz 3 und 4 bewirkt werden. Das gilt 

auch für die Zustellung von Schriftstü-

cken, die solche Verfahren einleiten oder 

vorbereiten.  
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§ 25 Rechtsweg 

 

(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung 

der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien, ein Medium in die Liste 

jugendgefährdender Medien aufzuneh-

men oder einen Antrag auf Streichung aus 

der Liste abzulehnen, ist der Verwaltungs-

rechtsweg gegeben. 

 

(2) Gegen eine Entscheidung der Bundes-

prüfstelle für jugendgefährdende Medien, 

ein Medium nicht in die Liste jugendge-

fährdender Medien aufzunehmen, sowie 

gegen eine Einstellung des Verfahrens 

kann die antragstellende Behörde im 

Verwaltungsrechtsweg Klage erheben. 

 

 

(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertre-

ten durch die Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien, zu richten. 

 

 

 

(4) Die Klage hat keine aufschiebende 

Wirkung. Vor Erhebung der Klage bedarf 

es keiner Nachprüfung in einem Vorver-

fahren, bei einer Entscheidung im verein-

fachten Verfahren nach § 23 ist jedoch 

zunächst eine Entscheidung der Bundes-

prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

in der Besetzung nach § 19 Abs. 5 herbei-

zuführen. 

§ 25 Rechtsweg 

 

(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung 

der Bundesprüfstelle Prüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien, ein Medium in 

die Liste jugendgefährdender Medien 

aufzunehmen oder einen Antrag auf 

Streichung aus der Liste abzulehnen, ist 

der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

 

(2) Gegen eine Entscheidung der Bundes-

prüfstelle Prüfstelle für jugendgefährden-

de Medien, ein Medium nicht in die Liste 

jugendgefährdender Medien aufzuneh-

men, sowie gegen eine Einstellung des 

Verfahrens kann die antragstellende Be-

hörde im Verwaltungsrechtsweg Klage 

erheben. 

 

(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertre-

ten durch die Bundesprüfstelle für ju-

gendgefährdende Medien Bundeszentrale 

für Kinder- und Jugendmedienschutz, zu 

richten. 

 

(4) Die Klage hat keine aufschiebende 

Wirkung. Vor Erhebung der Klage bedarf 

es keiner Nachprüfung in einem Vorver-

fahren, bei einer Entscheidung im verein-

fachten Verfahren nach § 23 ist jedoch 

zunächst eine Entscheidung der Bundes-

prüfstelle Prüfstelle für jugendgefährden-

de Medien in der Besetzung nach § 19 

Abs. 5 herbeizuführen. 

 

Abschnitt 5 

Verordnungsermächtigung 

Abschnitt 5 

Verordnungsermächtigung 

 

§ 26 Verordnungsermächtigung 

 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

§ 26 Verordnungsermächtigung 

 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
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des Bundesrates Näheres über den Sitz 

und das Verfahren der Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien und die 

Führung der Liste jugendgefährdender 

Medien zu regeln. 

des Bundesrates Näheres über den Sitz 

und das Verfahren der Bundesprüfstelle 

Prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

und die Führung der Liste jugendgefähr-

dender Medien zu regeln. 

Abschnitt 6 

Ahndung von Verstößen 

Abschnitt 6 

Ahndung von Verstößen 

 

§ 27 Strafvorschriften 

 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 

oder 6, jeweils auch in Verbin-
dung mit Abs. 2, ein Trägermedi-
um anbietet, überlässt, zugäng-
lich macht, ausstellt, anschlägt, 
vorführt, einführt, ankündigt o-
der anpreist, 

2. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 7, auch 
in Verbindung mit Abs. 2, ein 
Trägermedium herstellt, bezieht, 
liefert, vorrätig hält oder ein-
führt, 

3. entgegen § 15 Abs. 4 die Liste der 
jugendgefährdenden Medien 
abdruckt oder veröffentlicht, 

4. entgegen § 15 Abs. 5 bei ge-
schäftlicher Werbung einen dort 
genannten Hinweis gibt oder 

5. einer vollziehbaren Entscheidung 
nach § 21 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 zu-
widerhandelt. 

 

 

 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Veran-

stalter oder Gewerbetreibender 
1. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 

oder 19 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung begeht und dadurch 
wenigstens leichtfertig ein Kind 
oder eine jugendliche Person in 
der körperlichen, geistigen oder 
sittlichen Entwicklung schwer 
gefährdet oder 

2. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 
oder 19 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung aus Gewinnsucht 

§ 27 Strafvorschriften 

 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 

oder 6, jeweils auch in Verbin-
dung mit Abs. 2, ein Trägermedi-
um anbietet, überlässt, zugäng-
lich macht, ausstellt, anschlägt, 
vorführt, einführt, ankündigt o-
der anpreist, 

2. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 7, auch 
in Verbindung mit Abs. 2, ein 
Trägermedium herstellt, bezieht, 
liefert, vorrätig hält oder ein-
führt, 

3. entgegen § 15 Abs. 4 die Liste der 
jugendgefährdenden Medien 
abdruckt oder veröffentlicht, 

4. entgegen § 15 Abs. 5 bei ge-
schäftlicher Werbung einen dort 
genannten Hinweis gibt oder, 

5. einer vollziehbaren Entscheidung 
nach § 21 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 zu-
widerhandelt. oder 

6. entgegen § 15 Absatz 1a Tele-
medien an einem Ort, der Kin-
dern oder Jugendlichen zugäng-
lich ist oder von ihnen eingese-
hen werden kann, vorführt. 
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Veran-

stalter oder Gewerbetreibender 
1. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 

oder 19 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung begeht und dadurch 
wenigstens leichtfertig ein Kind 
oder eine jugendliche Person in 
der körperlichen, geistigen oder 
sittlichen Entwicklung schwer 
gefährdet oder 

2. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 
oder 19 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung aus Gewinnsucht 
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begeht oder beharrlich wieder-
holt. 

 

(3) Wird die Tat in den Fällen 
1. des Absatzes 1 Nr. 1 oder 
2. des Absatzes 1 Nr. 3, 4 oder 5 

fahrlässig begangen, so ist die Strafe Frei-

heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 

Geldstrafe bis zu hundertachtzig Tagess-

ätzen. 

 

 

(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 Nr. 1 

sind nicht anzuwenden, wenn eine perso-

nensorgeberechtigte Person das Medium 

einem Kind oder einer jugendlichen Per-

son anbietet, überlässt oder zugänglich 

macht. Dies gilt nicht, wenn die personen-

sorgeberechtigte Person durch das Anbie-

ten, Überlassen oder Zugänglichmachen 

ihre Erziehungspflicht gröblich verletzt. 

 

begeht oder beharrlich wieder-
holt. 

 

(3) Wird die Tat in den Fällen 
1. des Absatzes 1 Nr. 1 oder 
2. des Absatzes 1 Nr. 3, 4 oder 5 

fahrlässig begangen, so ist die Strafe 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 

Geldstrafe bis zu hundertachtzig Tagess-

ätzen. 

 

(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 Nr. 1 

sind nicht anzuwenden, wenn eine perso-

nensorgeberechtigte Person das Medium 

einem Kind oder einer jugendlichen Per-

son anbietet, überlässt oder zugänglich 

macht.  Absatz 1 Nummer 1, 2 und 6 und 

Absatz 3 Nummer 1 sind nicht anzuwen-

den, wenn eine personensorgeberechtigte 

Person oder eine Person, die im Einver-

ständnis mit einer personensorgeberech-

tigten Person handelt, das Medium einem 

Kind oder einer jugendlichen Person an-

bietet, überlässt, zugänglich macht oder 

vorführt. Dies gilt nicht, wenn die perso-

nensorgeberechtigte Person durch das 

Anbieten, Überlassen oder Zugänglichma-

chen Erteilen des Einverständnisses, das 

Anbieten, Überlassen, Zugänglichmachen 

oder Vorführen ihre Erziehungspflicht 

gröblich verletzt. 

§ 28 Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Ver-

anstalter oder Gewerbetreibender vor-

sätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 1 die für seine 

Betriebseinrichtung oder Veran-
staltung geltenden Vorschriften 
nicht, nicht richtig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise be-
kannt macht, 

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 eine 

§ 28 Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Ver-

anstalter oder Gewerbetreibender vor-

sätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 1 die für seine 

Betriebseinrichtung oder Veran-
staltung geltenden Vorschriften 
nicht, nicht richtig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise be-
kannt macht, 

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 eine 
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Kennzeichnung verwendet, 
3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 einen 

Hinweis nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig gibt, 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 einen 
Hinweis gibt, einen Film oder ein 
Film- oder Spielprogramm an-
kündigt oder für einen Film oder 
ein Film- oder Spielprogramm 
wirbt, 

5. entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 einem 
Kind oder einer jugendlichen 
Person den Aufenthalt in einer 
Gaststätte gestattet, 

6. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
die Anwesenheit bei einer öf-
fentlichen Tanzveranstaltung 
gestattet, 

7. entgegen § 6 Abs. 1 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
die Anwesenheit in einer öffent-
lichen Spielhalle oder einem dort 
genannten Raum gestattet, 

8. entgegen § 6 Abs. 2 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
die Teilnahme an einem Spiel mit 
Gewinnmöglichkeit gestattet, 

9. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 7 Satz 1 zuwiderhandelt, 

10. entgegen § 9 Abs. 1 ein alkoholi-
sches Getränk an ein Kind oder 
eine jugendliche Person abgibt 
oder ihm oder ihr den Verzehr 
gestattet, 

11. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 ein al-
koholisches Getränk in einem 
Automaten anbietet, 

11a. entgegen § 9 Abs. 4 alkoholhalti-

ge Süßgetränke in den Verkehr 

bringt, 
12. entgegen § 10 Absatz 1, auch in 

Verbindung mit Absatz 4, ein 
dort genanntes Produkt an ein 
Kind oder eine jugendliche Per-
son abgibt oder einem Kind oder 
einer jugendlichen Person das 
Rauchen oder den Konsum ge-
stattet, 

13. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 
oder Absatz 3, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, ein 
dort genanntes Produkt anbietet 
oder abgibt, 

14. entgegen § 11 Abs. 1 oder 3, je-

Kennzeichnung verwendet, 
3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 einen 

Hinweis nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig gibt, 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 einen 
Hinweis gibt, einen Film oder ein 
Film- oder Spielprogramm an-
kündigt oder für einen Film oder 
ein Film- oder Spielprogramm 
wirbt, 

5. entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 einem 
Kind oder einer jugendlichen 
Person den Aufenthalt in einer 
Gaststätte gestattet, 

6. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
die Anwesenheit bei einer öf-
fentlichen Tanzveranstaltung 
gestattet, 

7. entgegen § 6 Abs. 1 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
die Anwesenheit in einer öffent-
lichen Spielhalle oder einem dort 
genannten Raum gestattet, 

8. entgegen § 6 Abs. 2 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
die Teilnahme an einem Spiel mit 
Gewinnmöglichkeit gestattet, 

9. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 7 Satz 1 zuwiderhandelt, 

10. entgegen § 9 Abs. 1 ein alkoholi-
sches Getränk an ein Kind oder 
eine jugendliche Person abgibt 
oder ihm oder ihr den Verzehr 
gestattet, 

11. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 ein al-
koholisches Getränk in einem 
Automaten anbietet, 

11a. entgegen § 9 Abs. 4 alkoholhalti-

ge Süßgetränke in den Verkehr 

bringt, 
12. entgegen § 10 Absatz 1, auch in 

Verbindung mit Absatz 4, ein 
dort genanntes Produkt an ein 
Kind oder eine jugendliche Per-
son abgibt oder einem Kind oder 
einer jugendlichen Person das 
Rauchen oder den Konsum ge-
stattet, 

13. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 
oder Absatz 3, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, ein 
dort genanntes Produkt anbietet 
oder abgibt, 

14. entgegen § 11 Abs. 1 oder 3, je-
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weils auch in Verbindung mit 
Abs. 4 Satz 2, einem Kind oder 
einer jugendlichen Person die 
Anwesenheit bei einer öffentli-
chen Filmveranstaltung, einem 
Werbevorspann oder einem Bei-
programm gestattet, 

14a. entgegen § 11 Abs. 5 einen Wer-

befilm oder ein Werbeprogramm 

vorführt, 
15. entgegen § 12 Abs. 1 einem Kind 

oder einer jugendlichen Person 
einen Bildträger zugänglich 
macht, 

16. entgegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 einen 
Bildträger anbietet oder über-
lässt, 

17. entgegen § 12 Abs. 4 oder § 13 
Abs. 2 einen Automaten oder ein 
Bildschirmspielgerät aufstellt, 

18. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 einen 
Bildträger vertreibt, 

19. entgegen § 13 Abs. 1 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
das Spielen an Bildschirmspielge-
räten gestattet oder 

20. entgegen § 15 Abs. 6 einen Hin-
weis nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig gibt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als An-

bieter vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 und 

2, auch in Verbindung mit Abs. 5 
Satz 3 oder § 13 Abs. 3, einen 
Hinweis nicht, nicht richtig oder 
nicht in der vorgeschriebenen 
Weise gibt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 12 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 
auch in Verbindung mit Abs. 5 
Satz 3 oder § 13 Abs. 3, oder nach 
§ 14 Abs. 7 Satz 3 zuwiderhan-
delt, 

3. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 einen 
Hinweis nicht, nicht richtig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig anbringt 
oder 

4. entgegen § 14 Abs. 7 Satz 1 einen 
Film oder ein Film- oder Spiel-
programm mit "Infoprogramm" 
oder "Lehrprogramm" kenn-
zeichnet. 

weils auch in Verbindung mit 
Abs. 4 Satz 2, einem Kind oder 
einer jugendlichen Person die 
Anwesenheit bei einer öffentli-
chen Filmveranstaltung, einem 
Werbevorspann oder einem Bei-
programm gestattet, 

14a. entgegen § 11 Abs. 5 einen Wer-

befilm oder ein Werbeprogramm 

vorführt, 
15. entgegen § 12 Abs. 1 einem Kind 

oder einer jugendlichen Person 
einen Bildträger zugänglich 
macht, 

16. entgegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 einen 
Bildträger anbietet oder über-
lässt, 

17. entgegen § 12 Abs. 4 oder § 13 
Abs. 2 einen Automaten oder ein 
Bildschirmspielgerät aufstellt, 

18. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 ei-
nen Bildträger vertreibt, 

19. entgegen § 13 Abs. 1 einem Kind 
oder einer jugendlichen Person 
das Spielen an Bildschirmspielge-
räten gestattet oder 

20. entgegen § 15 Abs. 6 einen Hin-
weis nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig gibt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als An-

bieter vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 und 

2, auch in Verbindung mit Abs. 5 
Satz 3 oder § 13 Abs. 3, einen 
Hinweis nicht, nicht richtig oder 
nicht in der vorgeschriebenen 
Weise gibt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 12 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 
auch in Verbindung mit Abs. 5 
Satz 3 oder § 13 Abs. 3, oder nach 
§ 14 Abs. 7 Satz 3 zuwiderhan-
delt, 

3. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 ei-
nen Hinweis nicht, nicht richtig, 
nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig an-
bringt oder 

4. entgegen § 14 Abs. 7 Satz 1 ei-
nen Film oder ein Film- oder 
Spielprogramm mit "Infopro-
gramm" oder "Lehrprogramm" 
kennzeichnet. 
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(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 4 einen 

Hinweis nicht, nicht richtig oder 
nicht in der vorgeschriebenen 
Weise gibt oder 

2. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 2 eine 
Mitteilung verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als Per-

son über 18 Jahren ein Verhalten eines 

Kindes oder einer jugendlichen Person 

herbeiführt oder fördert, das durch ein in 

Absatz 1 Nr. 5 bis 8, 10, 12, 14 bis 16 oder 

19 oder in § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 be-

zeichnetes oder in § 12 Abs. 3 Nr. 1 enthal-

tenes Verbot oder durch eine vollziehbare 

Anordnung nach § 7 Satz 1 verhindert 

werden soll. Hinsichtlich des Verbots in § 

12 Abs. 3 Nr. 1 gilt dies nicht für die per-

sonensorgeberechtigte Person und für 

eine Person, die im Einverständnis mit der 

personensorgeberechtigten Person han-

delt. 

 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 

geahndet werden. 

 

 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 4 ei-

nen Hinweis nicht, nicht richtig 
oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise gibt oder, 

2. entgegen § 14a Absatz 1 Satz 1 
einen Film oder ein Spielpro-
gramm ohne erforderliche Kenn-
zeichnung bereit hält, 

3. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 2 eine 
Mitteilung verwendet., 

4. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 24b Absatz 4 Satz 1 zuwi-
derhandelt oder 

5. entgegen § 24d einen inländi-
schen Zustellungsbevollmächtig-
ten nicht benennt. 

 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als Per-

son über 18 Jahren ein Verhalten eines 

Kindes oder einer jugendlichen Person 

herbeiführt oder fördert, das durch ein in 

Absatz 1 Nr. 5 bis 8, 10, 12, 14 bis 16 oder 

19 oder in § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 be-

zeichnetes oder in § 12 Abs. 3 Nr. 1 enthal-

tenes Verbot oder durch eine vollziehbare 

Anordnung nach § 7 Satz 1 verhindert 

werden soll. Hinsichtlich des Verbots in § 

12 Abs. 3 Nr. 1 gilt dies nicht für die per-

sonensorgeberechtigte Person und für 

eine Person, die im Einverständnis mit der 

personensorgeberechtigten Person han-

delt. 

 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 

geahndet werden. 

 

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in dem 

Fall des Absatzes 3 Nummer 4 mit einer 

Geldbuße von bis zu fünf Million Euro 

geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des 
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Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

anzuwenden. 

 

(7) In den Fällen des Absatzes 3 Nummer 

2, 4 und 5 kann die Ordnungswidrigkeit 

auch dann geahndet werden, wenn sie 

nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

begangen wird. 

 

(8) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 

Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 

des Absatzes 3 Nummer 2, 4 und 5 die 

Bundeszentrale für Kinder- und Jugend-

medienschutz. 

Abschnitt 7 

Schlussvorschriften 

Abschnitt 7 

Schlussvorschriften 

 

§ 29 Übergangsvorschriften 

 

Auf die nach bisherigem Recht mit "Nicht 

freigegeben unter achtzehn Jahren" ge-

kennzeichneten Filmprogramme für Bild-

träger findet § 18 Abs. 8 Satz 1 mit der 

Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle 

der Angabe "§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5" die 

Angabe "§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4" tritt. 

 

§ 29 Übergangsvorschriften 

 

Auf die nach bisherigem Recht mit "Nicht 

freigegeben unter achtzehn Jahren" ge-

kennzeichneten Filmprogramme für Bild-

träger findet § 18 Abs. 8 Satz 1 mit der 

Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle 

der Angabe "§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5" die 

Angabe "§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4" tritt. 

 

 

§ 29a Weitere Übergangsregelung 

 

Bildträger mit Kennzeichnungen nach § 

12 Abs. 1, deren Zeichen den Anforderun-

gen des § 12 Abs. 2 Satz 1, aber nicht den 

Anforderungen des § 12 Abs. 2 Satz 2 

entsprechen, dürfen bis zum 31. August 

2008 in den Verkehr gebracht werden. 

 

§ 29a Weitere Übergangsregelung 

 

Bildträger mit Kennzeichnungen nach § 

12 Abs. 1, deren Zeichen den Anforderun-

gen des § 12 Abs. 2 Satz 1, aber nicht den 

Anforderungen des § 12 Abs. 2 Satz 2 

entsprechen, dürfen bis zum 31. August 

2008 in den Verkehr gebracht werden. 

Beisitzerinnen und Beisitzer der Bundes-

prüfstelle für jugendgefährdende Medien 

und ihre Vertreterinnen und Vertreter, die 

sich am [Einsetzen: Datum des Inkrafttre-

tens nach Artikel 2] im Amt befinden, 

 



www.bitkom.org 

 

Stellungnahme 
JuschG-ÄndG 
Seite 53|54 

 

 

 

 

 

 

können unabhängig von ihrer bisherigen 

Mitgliedschaft in der Bundesprüfstelle 

noch höchstens zweimal als Beisitzerin 

oder Beisitzer oder als Vertreterin oder 

Vertreter berufen werden. 

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, 

an dem der Staatsvertrag der Länder über 

den Schutz der Menschenwürde und den 

Jugendschutz in Rundfunk und Tele-

medien in Kraft tritt. Gleichzeitig treten 

das Gesetz zum Schutze der Jugend in der 

Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 

(BGBl. I S. 425), zuletzt geändert durch 

Artikel 8a des Gesetzes vom 15. Dezember 

2001 (BGBl. I S. 3762) und das Gesetz über 

die Verbreitung jugendgefährdender 

Schriften und Medieninhalte in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. Juli 

1985 (BGBl. I S. 1502), zuletzt geändert 

durch Artikel 8b des Gesetzes vom 15. 

Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) außer 

Kraft. Das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend gibt das 

Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

im Bundesgesetzblatt bekannt. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten 

§ 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Nr. 13 am 1. 

Januar 2007 in Kraft. 

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, 

an dem der Staatsvertrag der Länder über 

den Schutz der Menschenwürde und den 

Jugendschutz in Rundfunk und Tele-

medien in Kraft tritt. Gleichzeitig treten 

das Gesetz zum Schutze der Jugend in der 

Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 

(BGBl. I S. 425), zuletzt geändert durch 

Artikel 8a des Gesetzes vom 15. Dezember 

2001 (BGBl. I S. 3762) und das Gesetz über 

die Verbreitung jugendgefährdender 

Schriften und Medieninhalte in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. Juli 

1985 (BGBl. I S. 1502), zuletzt geändert 

durch Artikel 8b des Gesetzes vom 15. 

Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762) außer 

Kraft. Das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend gibt das 

Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

im Bundesgesetzblatt bekannt. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten 

§ 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Nr. 13 am 1. 

Januar 2007 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.bitkom.org 

 

Stellungnahme 
JuschG-ÄndG 
Seite 54|54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.900 Direktmitglieder. Sie 

erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, darun-

ter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 

Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 

500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder 

Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in ande-

rer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, 

jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und 

treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche 

Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digital-

standort zu machen. 


